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I.

 7861

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen 

für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 
im Rahmen des nordrhein-westfälischen 
 Agrarinvestitionsförderungsprogramms 

(Agrarinvestitionsförderprogramm NRW – AFP)
Runderlass

des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

II-3-63.05.06.03

Vom 28. Februar 2024

1
Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung sind:

a)  Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vor-
schriften für die Unterstützung der von den Mitglied-
staaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
erstellenden und durch den Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) zu fi nanzierenden Stra-
tegiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verord-
nung (EU) Nr.  1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, 
S. 1),

b)  Delegierte Verordnung (EU) 2022/126 der Kommission 
vom 7. Dezember 2021 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des 
Rates um zusätzliche Anforderungen für bestimmte, 
von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategie-
plänen für den Zeitraum 2023 bis 2027 gemäß der 
 genannten Verordnung festgelegte Interventionskate-
gorien sowie um Vorschriften über den Anteil für den 
Standard für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand (GLÖZ-Standard) Nr.  1 (ABl. 
L 20 vom 31.1.2022, S. 52),

c)  Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission vom 14. 
Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forst-
sektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 327 vom 21.12.2022, S. 1) (Agrar-Gruppenstel-
lungsfreistellungsverordnung),

 d)  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 
(BGBl. I S. 2043),

e)  GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), 

f)  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1440),

g)  Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230),

h)  Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 
29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891),

i)  Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862),

j)  § 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) und 

k)  Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445).

2 
Begriffsbestimmungen

a)  Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Er-
zeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis zu 

verstehen, das in Anhang I des EG-Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ge-
nannt ist und bei dem auch das daraus entstehende 
Erzeugnis ein Anhang I-Erzeugnis ist.

b)  Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen sind Un-
ternehmen entsprechend der Defi nition im Anhang I 
der Verordnung (EU) 2022/2472, 

c)  Nichtproduktive Investitionen sind Investitionen, die 
nicht zu einer erheblichen Steigerung des Wertes des 
Betriebes oder seiner Rentabilität führen. Sie dienen 
zur Verwirklichung von im Rahmen der ELER-Ver-
ordnung verfolgten Agrarumwelt- und Klimazielen, 
vor allem gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d bis f 
der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115.

3 
Zuwendungszweck

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaus-
haltsordnung Zuwendungen für investive Maßnahmen in 
landwirtschaftlichen Unternehmen. Ziel der Förderung 
ist die Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nach-
haltigen, besonders umwelt- und klimaschonenden, be-
sonders tiergerechten, multifunktionalen und witte-
rungsbedingte Risiken vorbeugenden Landwirtschaft. 
Intensive Tierhaltungen sowie große Tierhaltungsanla-
gen, welche die in den Nummern 5.2.3 und 5.2.4 aufge-
führten Schwellenwerte übersteigen, entsprechen nicht 
den vorgenannten Zielen und werden daher nicht geför-
dert.

Gefördert werden Maßnahmen zur

a)  Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen,

b)  Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten,

c)  Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung, 

 aa)  unter besonderer Berücksichtigung der Verbesse-
rung des Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Klima-
schutzes sowie zur

 bb)  Verbesserung der Spezifi schen Umwelt- und Kli-
maschutzleistungen der landwirtschaftlichen Un-
ternehmen, insbesondere zur Emissionsminde-
rung,

d)  Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen 
gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse.

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Vom Ministerium festgelegte Auswahlkriterien des Aus-
wahlverfahrens gemäß Artikel  79 der Verordnung (EU) 
2021/2115 gibt die Bewilligungsbehörde auf ihrer Inter-
netseite (www.landwirtschaftskammer.de) bekannt. Nach 
Durchführung des Auswahlverfahrens erfolgt der Erlass 
der Bescheide. 

4 
Gegenstand der Förderung 

4.1

Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschafts-
güter, die

a)  die Voraussetzungen des Artikels 73 Absatz  2 in Ver-
bindung mit Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2021/2115 erfüllen, sowie

b)  der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermarktung 
von Anhang-I-Erzeugnissen dienen und

c)  durch Schaffung der baulichen und technischen Vor-
aussetzungen einem oder mehreren der unter den in 
Nummer 3 genannten Zielen dienen.

4.2 

Darüber hinaus sind besondere Anforderungen

a)  in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Um-
welt- und Klimaschutz und zusätzlich,
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b)  im Fall von Stallbauinvestitionen im Bereich Tier-
schutz entsprechend den Vorgaben von Anlage 1 zu er-
füllen.

Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Natur-
katastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsver-
hältnisse sind von den besonderen Anforderungen ausge-
nommen (wie Frostschutzberegnung, Hagelschutz, Stark-
regenschutz). 

4.3 
Die besonderen Anforderungen 
a)  des Verbraucherschutzes werden erfüllt, wenn die 

Herstellung der Produkte nach Qualitätsregelungen 
nach Artikel  20 Absatz  2 der Verordnung (EU) 
2022/2472 oder im Rahmen der Stärkung regionaler 
Wertschöpfungsketten erfolgt 

b)  des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter 
Weise, insbesondere durch die Verbesserung der Effizi-
enz des Ressourceneinsatzes (beispielsweise von Was-
ser oder Energie) oder durch die Verringerung der 
Stoffeinträge oder der Emissionen nachzuweisen. 

Diese Anforderungen sind zum Beispiel durch Einhal-
tung der Vorgaben gemäß Anlage 3 erfüllt.

5 
Förderfähige Investitionsausgaben

5.1 
Bemessungsgrundlage der Förderung von Investitionen 
nach Nummer 4 sind die nachfolgend aufgeführten Aus-
gaben, soweit sie für die zu fördernden Vorhaben not-
wendig sind.
a)  Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbe-

weglichem Vermögen.
b)  Investitionen in Bewässerungsanlagen, wenn eine 

Wassereinsparung von mindestens 15 Prozent erreicht 
wird. Bei der Erstanschaffung kann nur wasserspa-
rende Technik gefördert werden. Weiterhin gelten die 
allgemeinen Vorgaben nach Artikel 14 Absatz 6 Buch-
stabe f der Verordnung (EU) 2022/2472. Die zustän-
dige Landesbehörde prüft, ob für das Gebiet, in dem 
die Investition getätigt werden soll, eine weitere Ge-
nehmigung zur Wasserentnahme erteilt werden kann.

c)  Investitionen in Frostschutzanlagen sind ausschließ-
lich für Sonderkulturen zuwendungsfähig.

d)  Kauf von neuen Anlagen der Innenwirtschaft, ein-
schließlich der für den Produktionsprozess notwendi-
gen Computersoftware, bis zum marktüblichen Wert 
des Wirtschaftsgutes.

e)  Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außen-
wirtschaft, die zu einer deutlichen Minderung von 
Umweltbelastungen durch gezielte Unkrautbekämp-
fung mittels neuartiger mechanischer Verfahren füh-
ren. Diese Teilmaßnahme ist bis zum 31. Dezember 
2024 ausgesetzt. 

Hierzu zählen folgende Geräte:
Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbe-
kämpfung für Reihenkulturen, die über eine elektroni-
sche Reihenführung (mittels GPS, Ultraschall oder opti-
scher Sensoren) verfügen. Maschinen und Geräte mit ei-
ner mechanischen Reihenführung (zum Beispiel durch 
Taster) sind nicht zuwendungsfähig.
Allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und 
Ingenieurleistungen sowie für Beratung, Betreuung von 
baulichen Investitionen, Durchführbarkeitsstudien, den 
Erwerb von Patentrechten und Lizenzen. Ausgaben für 
Betreuung können als zuwendungsfähige Ausgaben bei 
Investitionsvorhaben mit einem förderungsfähigen bau-
lichen Investitionsvolumen von mehr als 100 000 Euro 
anerkannt werden. Die anrechenbaren Ausgaben für Be-
treuung betragen 3 Prozent bei einem förderfähigen In-
vestitionsvolumen bis 500 000 Euro und 2 Prozent des 
500 000 Euro überschreitenden förderfähigen Investiti-
onsvolumens, maximal jedoch 20 000 Euro.
Bei Hochbaumaßnahmen sind die Ausgaben für die Kos-
tengruppen 212, 220,230, 300, 400, 550, 590, 710 bis 740 
und 761 sowie 762 der DIN 276 (in der jeweils geltenden 

Fassung) zuwendungsfähig. Ausgaben der Kostengruppe 
534 sind nur im Zusammenhang mit Investitionen zur 
Direktvermarktung zuwendungsfähig, sofern sie im Rah-
men der baulichen Maßnahmen anfallen und für diese 
zweckdienlich sind. Für die Erschließungsbeihilfe dürfen 
nur Ausgaben nach DIN 276 Kostengruppe 220 und 230 
berücksichtigt werden. Ausgaben der Kostengruppe 212 
sind nur dann zuwendungsfähig, wenn an gleicher Stelle 
das zu fördernde Gebäude errichtet werden soll.

5.2 
Einschränkungen der Förderung

5.2.1

Erschließungskosten sind nur förderfähig, soweit die Er-
schließung einer Verlegung des Betriebes oder wesentli-
cher Betriebsteile in den Außenbereich dient und die Ver-
legung im öffentlichen Interesse liegt.

5.2.2

Investitionen im Bereich der Tierhaltung können nur ge-
fördert werden, wenn die Kriterien nach Anlage 1 erfüllt 
werden. Die Lagerkapazität für alle fl üssigen und festen 
Wirtschaftsdünger muss mindestens 2 Monate über die 
betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hin-
ausgehen. Neu zu errichtende freie Lagerbehälter für 
fl üssige tierische Exkremente müssen mit einer festen 
Decke oder einem festen Zeltdach abgedeckt sein.

5.2.3

Investitionen im Bereich der Tierhaltung können nur ge-
fördert werden, wenn der im Wirtschaftlichkeitsnachweis 
nach Nummer  8.1.3 im Ziel prognostizierte Viehbesatz 
2,0 Großvieheinheiten je Hektar selbstbewirtschafteter 
landwirtschaftlich genutzter Fläche einschließlich Flä-
chen in Betriebsverbünden nicht übersteigt. Liegen Ab-
nahmeverträge für Wirtschaftsdünger vor, wird dies bei 
der Berechnung der Großvieheinheiten berücksichtigt. 
Die anfallenden tierischen Exkremente müssen jedoch 
mehr als die Hälfte auf den selbst bewirtschafteten Flä-
chen ausgebracht werden. Für die Ermittlung des Vieh-
besatzes gilt der Umrechnungsschlüssel nach Anlage 2.

5.2.4

Eine Förderung im Bereich der Tierhaltung erfolgt nur, 
wenn der im Wirtschaftlichkeitsnachweis nach Num-
mer 8.1.3 im Ziel prognostizierte Tierbestand des Betrie-
bes die in der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen Anhang 1 Nummer 7.1 Spalte Anlagenbeschrei-
bung der Verfahrensart V genannten unteren Schwellen-
werte nicht überschreitet. §  1 Absatz  3 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen gilt entsprechend.

Die in Absatz 1 genannten Schwellenwerte nach der Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen werden 
bei der Schweinehaltung in folgenden Fällen nicht ange-
wendet:

a)  Umbaumaßnahmen in bestehenden Gebäuden ohne 
Aufstockung der Tierplätze,

b)  Neubau ohne Aufstockung der Tierplätze,

c)  Neubau mit zusätzlichem Auslauf. Der Auslauf muss 
planbefestigt sein und mindestens folgende Größen 
erreichen: für Mastschweine 0,4 Quadratmeter je Tier, 
für Sauen (Warte- beziehungsweise kombinierten 
Deck-Wartebereich) 1,3 Quadratmeter je Tier.

5.2.5

Umstrukturierungen von landwirtschaftlichen Unter-
nehmen haben häufi g das Ziel, das Überschreiten steuer-
lich oder förderrechtlich bedeutsamer Grenzen zu ver-
meiden. Betriebsteilungen oder -aufspaltungen, die in ei-
nem Zeitraum von 3 Jahren vor der Antragstellung 
vorgenommen wurden beziehungsweise für nach der An-
tragstellung geplante Betriebsteilungen oder -aufspal-
tungen, werden daher für die Ermittlung des Tierbestan-
des und der Flächen nach den Nummern 5.2.3 und 5.2.4 
wie ein Unternehmen gewertet. Für die Berechnung 
der  in Nummer  5.2.3 und 5.2.4 genannten Grenzen ist 
§  51a Absatz  1 Nummer  3 des Bewertungsgesetzes an-
zuwenden.
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6 
Förderungsausschlüsse

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a)  der Erwerb von Produktionsrechten und Gesell-
schaftsanteilen, Tieren, Pfl anzrechten oder Pfl anzen 
sowie Ersatzinvestitionen,

b)  Maschinen und Geräte für die Innen- und Außenwirt-
schaft, mit Ausnahme der unter Nummer 5.1 genann-
ten Maschinen,

c)  laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbind-
lichkeiten, Erbabfi ndungen, Kreditbeschaffungskos-
ten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen,

d)  Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

e)  Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäude,

f)  Landankauf,

g)  der Erwerb von gebrauchten Gegenständen sowie das 
Mieten, Pachten oder Leasen von Gegenständen,

h)  Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme kli-
matisierter Lagerräume für Obst-, Gemüse und sons-
tige Sonderkulturen, wenn sie besondere Anforderun-
gen an den Ressourcenschutz erfüllen, sowie mit Aus-
nahme von Lagerräumen für Grobfutter im 
Zusammenhang mit der eigenbetrieblichen Umset-
zung besonders tiergerechter oder standortangepass-
ter Produktionsverfahren,

i)  Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-
hängende bauliche Anlagen und technischen Einrich-
tungen, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
oder durch das Kraft-Wärme Kopplungs-Gesetz be-
günstigt werden können,

j)  Lagerbehälter für tierische Exkremente, sofern die 
tierischen Exkremente aus einem anderen Betrieb 
kommen.

k)  Investitionen in die Herstellung von Erzeugnissen zur 
Imitation oder Substitution von Milch- oder Milcher-
zeugnissen.

l)  Investitionen in Stallbauten für die Schweinehaltung 
(Absatzferkel, Zuchtläufer, Mastschweine, Jung- und 
Zuchtsauen und Zuchteber) mit Ausnahme aus-
schließlicher Investitionen nach Anlage 3 Teil B Num-
mern 1.1 bis 1.6. Der Förderausschluss von Investitio-
nen in Stallbauten für die Schweinehaltung gilt ab 
dem Tag, an dem die Richtlinien zur Förderung des 
Umbaus der Tierhaltung in Kraft treten, und ist bis 
zum 31. Dezember 2027 befristet.

Sobald der Förderausschluss von Investitionen in Stall-
bauten in Kraft tritt, sind nur noch die unter Anlage 3 
Teil B genannten baulichen und sonstigen Anlagen, so-
wie Investitionen in Modernisierungsmaßnahmen nach 
Nummer  5 in Verbindung mit Nummer  9.4.1 Buchstabe 
h, die im Rahmen der Umstellung der Haltung von Jung- 
oder Zuchtsauen (Deckzentrum oder Abferkelbereich) 
durchgeführt werden, förderfähig. 

7 
Zuwendungsempfängerin beziehungsweise 
 Zuwendungsempfänger

Für die im Folgenden als Zuwendungsempfänger, An-
tragsteller, Unternehmer, Landwirte, Junglandwirte oder 
Betreuer bezeichneten Personen gelten die Bezeichnun-
gen sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen 
Form.

7.1

Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mittlere Unter-
nehmen im Sinn des Anhangs I der Verordnung (EU) 
2022/2472, unbeschadet der gewählten Rechtsform mit 
Sitz und mit Investitionsstandort in Nordrhein-Westfa-
len, wenn 

7.1.1

entweder 

a)  deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr 
als 25 Prozent der Umsatzerlöse) darin besteht, durch 

Bodenbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirt-
schaftung verbundene Tierhaltung pfl anzliche oder 
tierische Erzeugnisse zu gewinnen und

b)  die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte genannte Mindestgröße erreicht 
oder überschritten wird.

Als Tierhaltung im Sinn des Buchstaben a gelten auch 
die Imkerei sowie die Wanderschäferei.

7.1.2 

oder

wenn das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Be-
trieb bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke verfolgt.

7.1.3

Antragsberechtigt für die Förderung von Investitionen 
ist, wer sowohl die betriebliche Investition vornimmt (In-
vestor), als auch diese betreibt (Betreiber).

7.1.4

Abweichend von Nummer  7.1.3 ist im Rahmen einer 
steuerlich anerkannten Betriebsaufspaltung oder einer 
Mitunternehmerschaft im Sinn des § 15 des Einkommen-
steuergesetzes in Verbindung mit § 13 Absatz 7 des Ein-
kommensteuergesetzes derjenige antragsberechtigt, der 
das mit der Förderung errichtete Wirtschaftsgut nutzt 
(Betreiber). In diesem Fall haften Betreiber und Investor 
für die Investitionszuschüsse gesamtschuldnerisch.

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn alle vom An-
tragsteller abweichenden Investoren mittels Schuldbei-
tritt (abzuschließender Vertrag) für eine eventuelle Rück-
zahlung der Investitionszuschüsse die gesamtschuldneri-
sche Haftung übernehmen.

Der Betreiber hat durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
nachzuweisen, dass für die Dauer der Zweckbindung von 
einer Nutzungsberechtigung für die zu fördernde Inves-
tition auszugehen ist. Dafür reicht die Vorlage eines ver-
bindlichen Angebotes des Investors zum Abschluss eines 
zur Nutzung berechtigten Vertrages aus. Die Zuwen-
dungsvoraussetzungen nach den Nummern 7 und 8.1 bis 
8.4 müssen vom Betreiber erfüllt werden. Der Investor 
darf die Prosperitätsgrenze nach Nummer  8.3 nicht 
überschreiten. Die sonstigen Zuwendungsbestimmungen 
nach Nummer 10 gelten sowohl für den Investor als auch 
für den Betreiber.

7.2

Nicht gefördert werden Unternehmen,

a)  bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen 
Hand mehr als 25 Prozent des Eigenkapitals des Un-
ternehmens beträgt,

b)  die sich nach Artikel  2 Nummer  59 der Verordnung 
(EU) 2022/2472 in Verbindung mit Artikel  2 Num-
mer  18 der Verordnung (EU) 651/2014 in der jeweils 
geltenden Fassung in Schwierigkeiten befi nden, die 
einer Rückforderung auf Grund einer Rückforde-
rungsanordnung nach einem früheren Beschluss der 
Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit 
und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnen-
markt nicht Folge geleistet haben.

8 
Zuwendungsvoraussetzungen 

8.1 
Allgemeine Anforderungen

Der Zuwendungsempfänger hat:

8.1.1 

berufl iche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Füh-
rung des landwirtschaftlichen Betriebes nachzuweisen. 
Bei juristischen Personen und Personengesellschaften 
muss mindestens ein Mitglied der Unternehmensleitung 
diese Voraussetzungen erfüllen.
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8.1.2

grundsätzlich eine betriebswirtschaftliche Vorwegbuch-
führung für mindestens zwei Jahre vorzulegen. Hieraus 
muss sich der Erfolg der bisherigen Bewirtschaftung des 
Unternehmens nachweisen lassen.

8.1.3

einen Nachweis nach dem Muster der Bewilligungsbe-
hörde über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und 
der Finanzierbarkeit der durchzuführenden Maßnahme 
zu erbringen. Das Investitionskonzept soll eine Abschät-
zung über die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens auf der Grundlage der durchzuführenden 
Maßnahmen zulassen. Im Fall von Investitionen mit ei-
nem förderfähigen Investitionsvolumen von nicht mehr 
als 150 000 Euro kann eine vereinfachte betriebswirt-
schaftliche Prüfung durch die Bewilligungsbehörde er-
folgen. 

8.1.4

eine Buchführung für mindestens fünf Jahre vom Zeit-
punkt der Bewilligung fortzuführen. Die Buchführung 
muss mindestens dem BMEL-Jahresabschluss entspre-
chen. An Stelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in 
Ausnahmefällen von der Bewilligungsbehörde auch die 
Vorlage eines steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert 
werden.

Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet, eine ge-
prüfte Version des oben genannten BMEL-Jahresab-
schlusses spätestens neun Monate nach Abschluss des 
Wirtschaftsjahres der Bewilligungsbehörde auf Daten-
trägern (als csv-Datei) zur Verfügung zu stellen.

Der Unternehmer erklärt gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde sein Einverständnis dahingehend, dass die Buch-
führungsdaten seines Betriebes und alle Angaben im An-
tragsverfahren für eine betriebswirtschaftliche Auswer-
tung sowie für Zwecke der Evaluierung verwendet 
werden. Die mit der Auswertung beziehungsweise Evalu-
ierung befassten Stellen sind zur Geheimhaltung der 
Daten verpfl ichtet.

8.2 
Existenzgründung 

Bei Unternehmen, die während eines Zeitraums von 
höchstens zwei Jahren vor der Antragstellung gegründet 
wurden und die auf eine erstmalige selbständige Exis-
tenzgründung zurückgehen, gelten die Zuwendungsvor-
aussetzungen der Nummer 8.1 mit der Maßgabe, dass

a)  ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unterneh-
men und am zu fördernden Vorhaben sowie

b)  die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnah-
men durch eine differenzierte Planungsrechnung 
nachgewiesen ist. 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die 
infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hof-
nachfolge neu gegründet werden.

8.3 
Prosperitätsgrenze 

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze) 
des Zuwendungsempfängers darf zum Zeitpunkt der An-
tragstellung im Durchschnitt der letzten drei vorliegen-
den Steuerbescheide 150 000 Euro je Jahr bei Ledigen, 
und 180 000 Euro je Jahr bei Ehegatten beziehungsweise 
Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
(Summe der positiven Einkünfte des Antragstellers und 
des Ehegatten) nicht überschreiten. In begründeten Ein-
zelfällen genügt es, zu Festlegung der Summe der positi-
ven Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steuerbe-
scheid heranzuziehen. Bei juristischen Personen und 
Personengesellschaften einschließlich der GmbH & Co. 
KG gelten diese Voraussetzungen für alle Gesellschafter, 
Genossenschaftsmitglieder und Aktionäre (jeweils ein-
schließlich ihrer Ehegatten beziehungsweise Lebenspart-
nern), sofern diese hauptberufl ich im Unternehmen tätig 
sind oder über einen Kapitalanteil von mehr als 5 Pro-
zent verfügen. Falls die Summe der positiven Einkünfte 

eines der oben genannten Kapitaleigner 150 000 Euro je 
Jahr bei Ledigen und 180 000 Euro bei Ehegatten bezie-
hungsweise Lebenspartnern überschreitet, wird das för-
derfähige Investitionsvolumen des Zuwendungsempfän-
gers um den Prozentanteil gekürzt, der dem Kapitalan-
teil dieses Kapitaleigners entspricht.

Zusätzlich zu den drei letzten Einkommensteuerbeschei-
den sind zur Ermittlung der positiven Einkünfte die von 
den Banken ausgestellten Steuerbescheinigungen zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen heranzuziehen.

8.4 
Junglandwirteförderung

Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung 
höchstens 40 Jahre alt) die nach Nummer 9.4.2 gefördert 
werden, müssen zusätzlich zur Erfüllung der Num-
mer  8.1 sowie gegebenenfalls der Nummer  8.2 nach-
weisen, dass die geförderte Investition während eines 
Zeitraums von fünf Jahren nach der erstmaligen Nieder-
lassung als Allein- oder Mitunternehmer in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb getätigt wird.

8.5

Für die zu fördernde Baumaßnahme muss die erforderli-
che Baugenehmigung zum Zeitpunkt der Antragstellung 
vorliegen. Zudem ist eine positive bautechnische Stel-
lungnahme in Bezug auf das Gesamtinvestitionsvolumen 
und die Kostenschätzung vorzulegen.

9 
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

9.1 

Zuwendungsart: Projektförderung

9.2 

Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

9.3 

Form der Zuwendung: Zuschuss

Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
20 000 Euro. 

Bei der Investition zur Installation eines weichen oder 
elastisch verformbaren Liegebereichs bei der Kälberhal-
tung nach Nummer 9.4.1 Buchstabe h beträgt das förder-
fähige Mindestinvestitionsvolumen 10 000 Euro. 

Die Förderung wird auf ein förderfähiges Investitionsvo-
lumen von 1,2 Millionen Euro begrenzt. 

Diese Obergrenze kann in den Jahren 2023 bis 2027 
höchstens einmal pro Zuwendungsempfänger ausge-
schöpft werden.

Der Gesamtwert der nach Nummer  9.4 gewährten Zu-
wendung darf, ausgedrückt als Prozentsatz der förderfä-
higen Ausgaben, den Wert von 50 Prozent nicht überstei-
gen. 

Im Fall eines Zusammenschlusses mit oder ohne Beibe-
haltung der bisherigen Einzelunternehmen muss sich das 
durch Zusammenschluss entstandene Unternehmen die 
höchste Ausschöpfung der   in den Sätzen 3 bis 5 ge-
nannten Obergrenzen der einzelnen Gesellschafter als ei-
gene anrechnen lassen. Im Fall der Aufspaltung oder 
Aufl ösung eines Unternehmens müssen die einzelnen Ge-
sellschafter sich die anteilige Förderung entsprechend 
dem Gesellschaftsanteil durch das vorherige gemeinsame 
Unternehmen anrechnen lassen.

9.4
Höhe der Zuwendung

9.4.1

a)  Für Investitionen nach Nummer 4.2. Buchstabe b, wel-
che die baulichen Anforderungen an eine besonders 
tiergerechte Haltung gemäß Anlage 1 erfüllen, können 
folgende Zuschüsse für das nachgewiesene förderfä-
hige Investitionsvolumen gewährt werden:
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 aa)  40 Prozent Zuschuss: Gefl ügel und Schweine,

 bb)  40 Prozent Zuschuss: erstmalige Umstellung von 
Anbindehaltung auf Laufstallhaltung bei Milch-
kühen,

 cc)  35 Prozent Zuschuss: übrige Tierhaltungen.

b)  Für Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch 
Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witte-
rungsverhältnisse (unter anderem Frostschutzbereg-
nung, Hagelschutz, Starkregenschutz) kann ein Zu-
schuss von bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben gewährt werden.

c)  Für spezifi sche Investitionen zum Umwelt- und Kli-
maschutz nach Nummer 3 in Verbindung mit Anlage 3 
Teil B Nummer  2, 3.2, 3.3 und 4 kann ein Zuschuss 
von bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben gewährt werden.

d)  Für Investitionen in Bewässerungsanlagen kann ein 
Zuschuss von bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben gewährt werden.

e)  Für sonstige Investitionen nach Nummer  4 sowie für 
Erschließungsmaßnahmen kann ein Zuschuss von 
höchstens 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben gewährt werden. Zur Installation eines weichen 
oder elastisch verformbaren Liegebereichs bei der 
Kälberhaltung kann ein Aufschlag von bis zu 10 Pro-
zent gewährt werden. Diese Teilmaßnahme ist befris-
tet bis zum 31. Dezember 2025.

f)  Für Kombinationen von Maßnahmen nach Anlage 1, 
die die baulichen Anforderungen an eine besonders 
tiergerechte Haltung erfüllen, mit Maßnahmen gemäß 
Anlage 3 Teil B Nummern 1.2 bis 1.6 kann ein Zu-
schuss von bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben gewährt werden.

g)  Für nichtproduktive Investitionen nach Nummer  4.1 
Buchstabe a in Verbindung mit Anlage 3 Teil B Num-
mer 1.1 und 3.1 kann ein Zuschuss von bis zu 40 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Maßnahmen für diese 
Teilinvestition gewährt werden.

h)  Investitionen nach Nummer  4.2 Buchstabe b, die im 
Rahmen der Umstellung der Haltung von Jung- oder 
Zuchtsauen (Deckzentrum oder Abferkelbereich) 
durchgeführt werden und insofern zur Erfüllung min-
destens der Anforderungen der Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung in den hierfür möglichen Über-
gangsfristen dienen oder die auf eine Umstellung von 
Anbindehaltung auf Laufstallhaltung bei Milchkü-
hen, Aufzuchtrindern, Mastrindern oder Mutterkühen 
ausgerichtet sind, können einen Aufschlag von 10 Pro-
zent-Punkten auf die unter Nummer 9.4.1 Buchstabe 
e genannte Zuschusshöhe erhalten. Diese Teilmaß-
nahme ist befristet bis zum 31. Dezember 2025.

i)  Für spezifi sche Investitionen zum Umwelt- und Kli-
maschutz für die Schweinehaltung nach Nummer 4.1 
in Verbindung mit Anlage 3 Teil B Nummer 1.2 bis 1.6 
kann ein Zuschuss von bis zu 50 Prozent der förderfä-
higen Ausgaben gewährt werden. Diese Teilmaßnahme 
gilt ab dem Tag, an dem die Richtlinien des Bundes 
zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung in Kraft 
tritt und ist bis zum 31. Dezember 2027 befristet.

9.4.2

Bei Junglandwirten nach Nummer  8.4 wird zusätzlich 
ein Zuschuss von höchstens 10 Prozent des förderungsfä-
higen Investitionsvolumens, maximal jedoch 20 000 Euro, 
gewährt.

10 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

10.1

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vor-
behalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a)  Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb 
eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b)  Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Liefe-

rung veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungs-
zweck entsprechend verwendet werden.

Als eine nicht zweckentsprechende Verwendung ist auch 
zu verstehen, wenn die Kriterien nach Anlage 1 sowie die 
zu Nummer 4.2.Buchstabe b und 6. Buchstabe h festge-
legten Kriterien nicht vollständig erfüllt werden.

10.2

Zuwendungsempfänger haben Verwaltungskontrollen 
und Kontrollen vor Ort so zuzulassen, dass zuverlässig 
geprüft werden kann, ob die Bedingungen für die Ge-
währung der Förderung eingehalten werden. Die Verwal-
tungskontrollen werden für alle förderrelevanten Voraus-
setzungen und Verpfl ichtungen anhand der vorliegenden 
und sonstigen geeigneten Unterlagen durchgeführt. Bei 
Kontrollen vor Ort ist dem Kontrollpersonal ein Be-
tretungsrecht und das Recht auf eine angemessene Ver-
weildauer auf den Grundstücken und in den Betriebs- 
und Geschäftsräumen sowie Einsichtnahme in die für 
die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen not-
wendigen betriebswirtschaftlichen Unterlagen einzuräu-
men und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

10.3 
Kumulierbarkeit

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förder-
programme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig 
nach diesen Grundsätzen gefördert werden. Eine Kumu-
lation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
(mit Ausnahme des Investitions- und Zukunftspro-
gramms des Bundes), COSME (Programm für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU) des Eu-
ropäischen Investitionsfonds (EIF), InvestEU oder der 
Förderbanken der Länder ist möglich. Neben einer inves-
tiven Förderung ist in demselben Bereich eine Förderung 
nach der Maßnahme „Markt- und standortangepasste 
sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließ-
lich Vertragsnaturschutz und Landschaftspfl ege“ 
(MSUL), Teilmaßnahme F „Förderung besonders tierge-
rechter Haltungsverfahren“, möglich. Die Höchstgrenzen 
nach Nummer  9.3 dürfen bei einer Kumulation nicht 
überschritten werden. 

11 
Verfahren

11.1 
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist nach 
dem von der Bewilligungsbehörde vorgegebenen Muster 
einschließlich der erforderlichen Bescheinigungen und 
Nachweise bei der Geschäftsführerin oder dem Ge-
schäftsführer der Kreisstelle der Landwirtschaftskam-
mer als Landesbeauftragte im Kreis einzureichen.

11.2 
Bewilligungsverfahren

11.2.1

Bewilligungsbehörde ist die Direktorin oder der Direk-
tor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter.

11.2.2

Die Bewilligungsbehörde erteilt den Zuwendungs-
bescheid oder den Ablehnungsbescheid an den Antrag-
steller. Der Zuwendungsbescheid erlischt, wenn nicht 
 innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Zuwendungs-
bescheides mit der zu fördernden Maßnahme in wesent-
lichen Teilen begonnen worden ist.

11.2.3

Soweit in begründeten Ausnahmefällen erforderlich, 
kann die Bewilligungsbehörde auf Antrag die Förderun-
schädlichkeit des Maßnahmenbeginns vor der Bewilli-
gung unter Beachtung der Bestimmungen zu Num-
mer  1.3.1 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Lan-
deshaushaltsordnung erklären.
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11.3 
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist unter sinngemäßer An-
wendung des Grundmusters 3 „Anlage 4 zu Nr. 10 VVG“ 
zu führen.

11.4 
Auszahlungsverfahren

Zuschüsse werden von der Bewilligungsbehörde nach 
Vorlage des Zwischennachweises oder des Verwendungs-
nachweises auf das vom Zuwendungsempfänger angege-
bene Konto ausgezahlt.

11.5 
Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendungen gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung 
sowie die Bestimmungen nach der Verordnung (EU) 
2021/2116 beziehungsweise die Bestimmungen des zur 
Umsetzung von Artikel  59 der Verordnung (EU) 
2021/2116 mit den dazu ergangenen delegierten und 
Durchführungsrechtsakten sowie in Verbindung mit Ar-
tikel  63 der Verordnung (EU, EURATOM) 2018/1046 
(EU-Haushaltsordnung) geltenden Verwaltungs- und 
Kontrollsystem des Landes NRW (VKS NRW), soweit 
nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen verfügt 
worden sind. Die Einhaltung der nach den Nummern 
5.2.3 und 5.2.4 genannten Obergrenzen ist Gegenstand 
der Verwaltungskontrollen nach der Verordnung (EU) 
2021/2116. Die in Nummer  5.2.3 und 5.2.4 genannten 
Grenzen sind mindestens 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Bewilligung einzuhalten. Bei Nichteinhaltung kann der 
Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise durch die Be-
willigungsbehörde aufgehoben werden und die Zuwen-
dung ganz oder teilweise zurückgefordert werden.

11.5.1

Folgende abweichende Regelungen von § 44 der Landes-
haushaltsordnung und der Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AN-
Best-P) werden festgelegt:

a)  Nummer  7.2 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung und Nummer 1.4 ANBest-P 
dürfen nicht angewendet werden.

b)  Zum Nachweis der zuwendungsfähigen Ausgaben, 
sind nach Nummer 6.5 ANBest-P grundsätzlich Origi-
nalbelege vorzulegen. Eine Anerkennung elektronisch 
archivierter Belege kann nur dann erfolgen, wenn das 
verwendete Dokumentenmanagementsystem den An-
forderungen eines der in der Delegierten Verordnung 
(EU) 2022/127 oder der Verordnung (EU) Nr. 907/2014 
aufgeführten internationalen Sicherheitsstandards 
genügt und die Aufbewahrungsfrist gewährleistet 
wird.

c)  Abweichend zu Nummer 3 ANBest-P wird festgelegt, 
dass bei Direktkäufen oder Auftragswerten von weni-
ger als 7 500 Euro (Betrag ohne Mehrwertsteuer) ge-
nerell auf das Einholen von Vergleichsangeboten ver-
zichtet werden kann. Die Mindestdokumentations-
pfl icht ist zu beachten.

11.6 
Auskunftspfl icht 

Der Zuwendungsempfänger verpfl ichtet sich, auf Verlan-
gen Auskunft gegenüber dem Bund oder einer vom Bund 
benannten Stelle im Zusammenhang mit dem bewillig-
ten Zuschuss zum Zweck der Umweltberichterstattung 
und des Monitorings der Fördermaßnahme zu geben, im 
Einzelnen 

a)  zur Erfüllung von Anforderungen der Richtlinie (EU) 
2016/2284 im Bereich der Luftreinhaltung und 

b)  zur Erfüllung von Anforderungen der Verordnung 
(EU) 2018/1999 sowie des Bundes-Klimaschutzgeset-

zes im Bereich der Treibhausgasemissionen und des 
Klimaschutzes.

12 
Beihilferechtliche Einordnung

Die Förderung von Vorhaben der landwirtschaftlichen 
Primärproduktion sowie der Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Anhang I-Be-
reich nach dem Agrarinvestitionsförderprogramm ist auf 
der Grundlage des GAP-Strategieplans 2023 bis 2027 für 
die Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gelten-
den Fassung beihilferechtlich genehmigt, sofern diese 
Vorhaben nach Artikel 145 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2021/2115 mit Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) kofi nanziert oder mit nationalen top-ups fi nan-
ziert werden.

13
Aufbewahrungsfristen

Die Förderunterlagen sind nach Artikel  13 der Verord-
nung (EU) 2022/2472 abweichend von Nummer 6.8 AN-
Best-P ab dem Tag der letzten Gewährung einer Beihilfe 
12 Jahre aufzubewahren.

14 
Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt am 31. Dezember 2030 außer Kraft.
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Anlage 1

Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung

Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur
Einhaltung der folgenden Anforderungen zu erfüllen.

1. Generelle Anforderung:
Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlässige Flächen mindestens
a) 3 Prozent der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel,
b) 5 Prozent bei allen übrigen Tierarten betragen.

2.1 Anforderungen an Laufställe für Milchkühe
a) Förderfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle
Tiere gleichzeitig liegen können.
b) Im Fall von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.
c) Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort
schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.
Bei Hochboxen können Komfortmatten eingesetzt werden.
d) Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 5,5 Quadratmeter je Milchkuh betragen.
e) Bei Stallneubauten müssen die Laufgänge am Fressgang mindestens 3,5 Meter und alle an-
deren Laufgänge mindestens 2,5 Meter breit sein, so dass sich die Tiere stressfrei begegnen
können.
f) Förderfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf für laktierende Kühe von mindestens
1,5 Quadratmeter je Großvieheinheit verfügen. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden bei
regelmäßiger Sommerweidehaltung und bei einer Stallmodernisierung (auch Stallan- und Um-
bau), wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 Quadratme-
ter je Großvieheinheit Stallfläche zur Verfügung gestellt werden.
g) Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht,
dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Wenn die Tiere ständig Zugang zum Futter haben,
ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2:1 zulässig.
h) Werden Melkverfahren angewendet, bei denen die Tiere über den Tag verteilt gemolken
werden (beispielsweise automatische Melksysteme), ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von
1,5:1 zulässig.
i) Die nutzbare Fressplatzbreite muss bei laktierenden Kühen mindestens 65 Zentimeter und
für Trockensteher mindestens 75 Zentimeter betragen.

2.2 Anforderungen an Laufställe für Aufzuchtrinder
a) Förderfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle
Tiere gleichzeitig liegen können.
b) Im Fall von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.
c) Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort
schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.
Bei Hochboxen können Komfortmatten eingesetzt werden.
d) Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 4,5 Quadratmeter je Aufzuchtrind betragen.
e) Bei Stallneubauten müssen die Laufgänge am Fressgang
aa) bei Aufzuchtrindern im Alter von 7 bis 12 Monaten mindestens 2,50 Meter,
bb) bei Aufzuchtrindern im Alter von 13 bis 18 Monaten mindestens 3,00 Meter,
cc) bei Aufzuchtrindern im Alter von mehr als 18 Monaten mindestens 3,30 Meter
breit sein, sodass sich die Tiere stressfrei begegnen können.
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f) Bei Stallneubauten müssen alle anderen Laufgänge
aa) bei Aufzuchtrindern im Alter von 7 bis 12 Monaten mindestens 1,80 Meter,
bb) bei Aufzuchtrindern im Alter von 13 bis 18 Monaten mindestens 2,00 Meter,
cc) bei Aufzuchtrindern im Alter von mehr als 18 Monaten mindestens 2,50 Meter
breit sein, sodass sich die Tiere stressfrei begegnen können.
g) Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht,
dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Wenn Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist
ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2:1 zulässig.
h) Die nutzbare Fressplatzbreite muss
aa) bei Aufzuchtrindern im Alter von 7 bis 12 Monaten mindestens 0,45 Meter,
bb) bei Aufzuchtrindern im Alter von 13 bis 18 Monaten mindestens 0,55 Meter,
cc) bei Aufzuchtrindern im Alter von mehr als 18 Monaten mindestens 0,65 Meter
betragen.

3. Anforderungen an die Kälberhaltung
a) Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der fünften Lebenswoche in Gruppen
gehalten werden.
b) Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen
können. Bei Tiefstreuställen müssen mindestens 2 Quadratmeter je Kalb zur Verfügung ste-
hen.
c) Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.
d) Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder während der Weideperiode
täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung geboten werden kann oder
die Tiere im Offenstall (einschließlich Kälberhütten) gehalten werden.

4. Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)
a) Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.
b) Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Kom-
fort schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen wer-
den.
c) Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von maximal 3,5 cm) dürfen höchstens 50 Pro-
zent der nutzbaren Stallfläche ausmachen, es sein denn, die Liegefläche ist mit einer perforier-
ten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 Prozent der Stallfläche ausmacht.
d) Die verfügbare Fläche muss mindestens 4,5 Quadratmeter pro Tier betragen.
e) Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass
alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis
von 1,2:1 zulässig. Sofern den Tieren ein permanenter Zugang zum Futter ermöglicht wird, ist
ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5:1 zulässig.
f) Die nutzbare Fressplatzbreite muss bei der Bullenendmast mindestens 75 Zentimeter je
Bulle betragen.

5. Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen
a) Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.
b) Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.
c) Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 5,5 Quadratmeter je Großvieheinheit betragen.
d) Der Stall muss über einen Auslauf für mindestens ein Drittel der Mutterkühe (4,5 Quadrat-
meter je Großvieheinheit) verfügen. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden bei regelmäßi-
ger Sommerweidehaltung und bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der
Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 Quadratmeter je Großvieheinheit Stallfläche zur
Verfügung gestellt werden.
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6. Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen
a) Der Liegebereich muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder mit Tiefstreu
versehen werden oder mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. Ist der Liegebereich mit
einer Komfortliegefläche ausgestattet, muss sie folgende Bedingungen erfüllen: Kunststoffbo-
den mit maximal 10 Prozent Schlitzanteil bzw. Gummimatten: mindestens 40 Prozent der
Mindestbuchtenfläche oder alternativ geschlossene Fläche aus Beton mit maximal 7 Prozent
Schlitzanteil und mehrmals täglich aufgebrachter geringer Menge Einstreu oder ähnlichem
komfortschaffenden Material.
b) Im Stall muss für alle Tiere jederzeit zugänglich organisches Beschäftigungsmaterial ange-
boten werden. Zudem müssen in einer ausreichenden Anzahl Raufutterraufen vorhanden sein,
mittels derer die Dauer der Futteraufnahme bei den Tieren ausgedehnt und eine Beschäftigung
induziert werden kann. Das organische Beschäftigungsmaterial soll essbar, kaubar und be-
wühlbar sein und einen ernährungsphysiologischen Nutzen haben. Besonders geeignet hierfür
sind Heu, Stroh, Silage und Pellets. Wenn es sich um einzelne Objekte handelt (Holz, Hanf-
seil, Jutesack, etc.), müssen sie im Verhältnis von 1:20 zur Verfügung stehen (1 Objekt für 20
Tiere). Raufutter muss zu jeder Zeit verfügbar sein. Es kann anderes organisches Beschäfti-
gungsmaterial ersetzen, kann aber nicht durch anderes organisches Beschäftigungsmaterial
ersetzt werden. Die Vorlage muss aber separat zur eigentlichen Fütterung erfolgen, damit die
Tiere eine Wahlmöglichkeit haben. In Verbindung mit der Einstreu für Komfortliegeflächen,
den Raufutterraufen und den organischen Beschäftigungsmaterialien darf nicht ein und das-
selbe Material (z. B. Stroh, Heu, Sägemehl oder Mischung davon) verwendet werden. Bei
Stallneubauten ist das Güllesystem derart auszugestalten, dass es durch langfaserige, organi-
sche Materialien insgesamt nicht beeinträchtigt werden kann.
c) Für Zuchtläufer und Mastschweine muss eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur
Verfügung stehen, die mindestens 20 Prozent größer ist als nach der Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 (BGBl. I. S.
2043) vorgeschrieben. Zusätzlich zu den nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
vorgeschriebenen Tränken ist im Stall allen Tieren mittels geeigneter Schalen- oder Becken-
tränken permanent das Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist ein Tier-
Tränke-Verhältnis von einer offenen Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere.

7. Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen und Zuchtebern
a) Im Fall der Trogfütterung ist je Sau beziehungsweise Jungsau ein Fressplatz bereitzustel-
len, dessen Breite es zulässt, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.
b) Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich beziehungs-
weise in Gruppenhaltung planbefestigt sein und ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu
oder mit Tiefstreu versehen werden oder mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. Für
Zucht- und Jungsauen im Abferkelbereich muss mindestens ein Teil des Liegebereiches als
Komfortliegefläche (beispielsweise Gummimatte im Schulterbereich) ausgestattet sein. Ist der
Liegebereich mit einer Komfortliegefläche ausgestattet, muss sie folgende Bedingungen erfül-
len: Kunststoffboden mit maximal 10 Prozent Schlitzanteil bzw. Gummimatten: mindestens
40 Prozent der Mindestbuchtenfläche oder alternativ geschlossene Fläche aus Beton mit maxi-
mal 7 Prozent Schlitzanteil und mehrmals täglich aufgebrachter geringer Menge Einstreu oder
ähnlichem komfortschaffenden Material.
c) Im Stall muss für alle Tiere (für Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich beziehungs-
weise in der Gruppenhaltung) jederzeit zugänglich organisches Beschäftigungsmaterial ange-
boten werden. Zudem müssen in einer ausreichenden Anzahl Raufutterraufen vorhanden sein,
mittels derer die Dauer der Futteraufnahme bei den Tieren ausgedehnt und eine Beschäftigung
induziert werden kann. Das organische Beschäftigungsmaterial soll essbar, kaubar und be-
wühlbar sein und einen ernährungsphysiologischen Nutzen haben. Besonders geeignet hierfür
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sind Heu, Stroh, Silage und Pellets. Wenn es sich um einzelne Objekte handelt (Holz, Hanf-
seil, Jutesack, etc.), muss es im Verhältnis von 1:20 zur Verfügung stehen (1 Objekt für 20
Tiere). Raufutter muss zu jeder Zeit verfügbar sein, kann demnach anderes organisches Be-
schäftigungsmaterial ersetzen, kann aber nicht durch anderes organisches Beschäftigungsma-
terial ersetzt werden. Die Vorlage muss aber separat zur eigentlichen Fütterung erfolgen, da-
mit die Tiere eine Wahlmöglichkeit haben. In Verbindung mit der Einstreu für Komfortliege-
flächen, den Raufutterraufen und den organischen Beschäftigungsmaterialien darf nicht ein
und dasselbe Material (z. B. Stroh, Heu, Sägemehl oder Mischung davon) verwendet werden.
Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung im Abferkelbereich mindestens ein Be-
schäftigungselement zur Verfügung gestellt werden. Geeignet hierfür ist eine besondere Fütte-
rungstechnik, die die Dauer der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine Beschäftigung
induziert, Raufutter oder vergleichbare organische Elemente.
d) Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine Fläche aufweisen, die mindestens 20 Prozent
größer ist, als nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorgeschrieben.
e) Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum nach dem Decken bis eine Woche vor dem vo-
raussichtlichen Abferkeltermin eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung
stehen, die mindestens 20 Prozent größer ist als nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung vorgeschrieben.
f) Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung ab Einstallen in den Abferkelbereich bis
zum Abferkeln Nestbaumaterial zur Verfügung gestellt werden. Geeignet hierfür sind langfa-
serige, organische Materialien, die am Boden verändert und mit dem Maul erfasst und getra-
gen werden können. § 30 Absatz 7 Satz 2, 2. Halbsatz der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung wird nicht angewendet. Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss mindestens 20 Pro-
zent größer sein als nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorgeschrieben. Die
Haltungseinrichtung muss so ausgestaltet sein, dass sie nach dem Abferkeln in der Einzelhal-
tung spätestens in fünf Tagen geöffnet werden kann. Die Sau muss sich dann ungehindert um-
drehen können.
g) Bei Stallneubauten ist das Güllesystem derart auszugestalten, dass es durch langfaserige,
organische Materialien insgesamt nicht beeinträchtigt werden kann.
h) Zusätzlich zu den nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorgeschriebenen Trän-
ken ist im Stall allen Tieren mittels geeigneter Schalen- oder Beckentränken permanent das
Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von
einer offenen Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere.

8. Anforderungen an die Haltung von Ziegen
a) Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle
Tiere gleichzeitig fressen können.
b) Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- beziehungs-
weise Absonderungsbucht ausgestattet sein.
c) Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro Ziege mindestens 0,5 Quadratmeter
nutzbare Liegefläche zu schaffen, die gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht sind.
d) Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.
e) Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle
Zicklein gleichzeitig liegen können.
f) In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und Reibungsflächen zur Verfügung ste-
hen.
g) Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 1,5 Quadratmeter je Ziege und 0,35 Quadratme-
ter je Zicklein betragen.
h) Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf mit ausreichend und ge-
eigneten Klettermöglichkeiten zur Verfügung steht.
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9. Anforderungen an die Haltung von Schafen
a) Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- beziehungs-
weise Absonderungsbucht ausgestattet sein.
b) Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.
c) Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss vorhanden sein.
d) Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 1,5 Quadratmeter je Schaf und 0,35 Quadratme-
ter je Lamm betragen.
e) Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfügung steht, der
so bemessen ist und gestaltet ist, dass er für die Sammlung und den Aufenthalt der Herde aus-
reicht.

10. Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen
a) Im Außenbereich müssen für alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen natürlicher oder
baulicher Art (beispielsweise Unterstände, Bäume, Sträucher) zur Verfügung stehen, die aus-
reichend breit und so verteilt und zusammenhängend angelegt sind, dass sie von den Hühnern
von jeder Stelle des Außenbereiches schnell erreicht werden können.
b) Soweit die Einrichtung eines Kaltscharrraums aus baulichen oder rechtlichen Gründen
nicht möglich ist, muss der Stall mit einem Dachüberstand von mindestens 2 Meter Breite
oder Tiefe über die gesamte mit Ausschlupflöchern versehene Stallseite verfügen. Die ge-
samte Fläche unter dem Dachüberstand muss befestigt sein. Für Mobilställe sind kein Dach-
überstand und keine Befestigung erforderlich.

11. Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Legehennen
a) Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum verbunden sein, der den Tieren ab der
zehnten Woche zur Verfügung steht.
b) Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der nutzbaren Stallgrundfläche entspre-
chen und mit geeigneter manipulierbarer Einstreu sowie ausreichend bemessenen und gleich-
mäßig verteilten Staub- oder Sandbädern ausgestattet sein.
c) Die Grundfläche des Kaltscharrraums darf nicht in die Berechnung der maximalen Besatz-
dichte einbezogen werden.
d) Zur Optimierung des Stallklimas müssen bei Volierenhaltung Kanäle zur Kotbandbelüf-
tung vorhanden sein.
e) Im Stall müssen den Tieren ab der dritten Lebenswoche erhöhte Sitzstangen angeboten
werden. Die Sitzstangenlänge muss für Junghennen ab der zehnten Lebenswoche mindestens
12 Zentimeter je Tier aufweisen. Die Sitzstangen müssen für Jung- und Legehennen so instal-
liert sein, dass auf ihnen ein ungestörtes, gleichzeitiges Ruhen aller Tiere möglich ist. In der
Volierenhaltung muss für Junghennen der Zugang zu den einzelnen Ebenen regulierbar sein.
f) Neben Vorrichtungen zur Regulierung des Lichteinfalls für tageslichtdurchlässige Flächen
muss bei künstlicher Beleuchtung eine an die unterschiedlichen Funktionsbereiche der Hal-
tungseinrichtung angepasste Abstufung der Lichtintensität möglich sein. Die Beleuchtung
muss für die Tiere flackerfrei sein.
g) Der Einstreubereich (inklusive Kaltscharrraum) ist so zu strukturieren und auszustatten,
dass den Tieren zusätzlich zur Einstreu verschiedenartig manipulierbares und auswechselba-
res Beschäftigungsmaterial (zum Beispiel Heuraufen, Pickblöcke, Stroh- oder Luzerneballen)
zur Verfügung steht.

12. Anforderungen an die Haltung von Mastputen
a) Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige
Vereinbarung zur Haltung von Mastputen vom März 2013 ausgestattet sein.
b) Der Stall muss mit Vorrichtungen für Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte
Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) ausgestattet und so bemessen sein, dass die Besatzdichte
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während der Endmastphase bei Putenhennen maximal 35 Kilogramm und bei Putenhähnen
maximal 40 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche nicht über-
schreitet.
c) Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum beziehungsweise Wintergarten ver-
bunden sein, der mindestens 800 Quadratzentimeter je Putenhahn und 500 Quadratzentimeter
je Putenhenne umfasst, mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten
Staubbädern und mit Vorrichtungen für Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte
Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) ausgestattet sein. Für Mobilställe ist kein Kaltscharr-
raum erforderlich, die Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit
geeigneter Einstreu versehen werden.

13. Anforderungen an die Haltung von Masthühnern
a) Die nutzbare Bodenfläche muss planbefestigt und ausreichend mit geeigneter trockener
Einstreu versehen werden. Für Mobilställe muss die Bodenfläche nicht planbefestigt sein,
aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen
werden.
b) Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase maxi-
mal 25 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche nicht überschrei-
tet.

14. Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen
a) Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf und jederzeit zugängliche,
ausreichend bemessene Bademöglichkeiten zur Verfügung stehen.
b) Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass die Enten oder Gänse den ganzen
Kopf ins Wasser stecken können. Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, die die Bereitstel-
lung von klarem Wasser für das Baden gewährleisten.
c) Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase bei
Mastenten maximal 25 Kilogramm und bei Mastgänsen maximal 30 Kilogramm Lebendge-
wicht pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.
d) Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein Weideauslauf von mindestens 2 Quad-
ratmeter je Mastente beziehungsweise 4 Quadratmeter je Mastgans zur Verfügung steht.

15. Anforderungen an die Haltung von Pferden
a) Förderfähig sind Anlagen oder Systeme zur Haltung in Gruppen (mindestens zwei Pferde)
mit Auslauf.
b) Für jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle
Tiere gleichzeitig fressen können (i.d.R. ausreichende Raufenbreite: bei Fressständen 80 cm,
bei Reihe 70 cm, bei eckigen Formen 60 cm, runde Formen 30 cm).
c) Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein, der ausreichend mit
geeigneter trockener Einstreu versehen wird.
d) Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträgliche oder neu eingestallte Tiere muss
bei Bedarf eingerichtet werden können. Dieses muss mindestens Sicht-, Hör- und Geruchs-
kontakt zu einem anderen Pferd gewährleisten.
e) Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren jederzeit ein geeigneter Auslauf zur
Verfügung steht.
f) Im Sommer muss den Pferden zusätzlich regelmäßig Weidegang angeboten werden.
g) Die nutzbare Liegefläche muss mindestens 9 Quadratmeter je Pferd und mindestens 7
Quadratmeter je Pony betragen.
h) Die Anforderungen an die Haltung von Pferden ist in Anlehnung an die Leitlinien zur Be-
urteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten vom 9. Juni 2009, BMELV
umzusetzen.
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Anlage 2

Umrechnungsschlüssel für die Ermittlung des Viehbestandes nach Nummer 5.2.3

Rinder Großvieheinheiten
(GVE)

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,6 GVE
Bullen, Kühe und sonstige Rinder von mehr
als 2 Jahren

1 GVE

Kälber 0,4 GVE

Schweine
Ferkel 0,027 GVE
Mastschweine Läufer (20-50kg) 0,06 GVE
Mastschweine über 50 kg 0,16 GVE
Zuchtsauen/Zuchteber 0,5 GVE
Sonstige Schweine (einschl. Jungsauen) 0,3 GVE

Geflügel
Legehennen 0,003 GVE
Mastputen 0,02 GVE
Masthähnchen 0,002 GVE
Sonstiges Geflügel 0,014 GVE

Equiden
Equiden bis 6 Monaten 0,5 GVE
Equiden ab 6 Monaten 1 GVE

Schafe und Ziegen 0,15 GVE

Berechnungsgrundlage ist der Jahresdurchschnittsbestand.
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Anlage 3

Förderung von spezifischen Investitionen zum Umwelt- und Klimaschutz

Teil A)
Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft
Diese Teilmaßnahme ist vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.
Förderfähig sind folgende Maschinen und Geräte zur
Mechanischen Unkrautbekämpfung Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbe-
kämpfung für Reihenkulturen, die über eine elektronische Reihenführung (mittels GPS, Ultra-
schall oder optischer Sensoren) verfügen.
Maschinen und Geräte mit einer mechanischen Reihenführung (z. B. durch Taster) sind nicht
förderfähig.

Teil B)
Bauliche und sonstige Anlagen
Förderfähig sind folgende Investitionen zur:

1. Emissionsminderung in Stallbauten
1.1 Abluftreinigungsanlagen
1.2 Kot-Harn-Trennung
1.3 Verkleinerte Güllekanäle
1.4 Emissionsarme Stallböden
1.5 Fütterungssysteme für nährstoffreduzierte Phasenfütterung
1.6 Güllekühlung

2. Emissionsminderung in Verbindung mit Stallbauten
2.1 Lagerstätten für flüssige Wirtschaftsdünger
Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung
von flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Für eine deutliche
Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern müssen die
Lagerstätten über eine feste Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität verfügen,
die zwei Monate über die betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht.
2.2 Festmistlagerstätten
Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung
von Festmist außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Sie haben über eine Mindestlagerkapazi-
tät zu verfügen, die zwei Monate über die betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorga-
ben hinausgeht. Lagerstätten für Geflügelmist müssen, alle anderen Festmistarten können, zu-
dem über eine feste Überdachung verfügen.

3. Emissionsminderung unabhängig von Stallbauten
3.1 Nachrüstung von Abdeckungen für in Betrieb befindliche Lagerstätten für flüssige Wirt-
schaftsdünger
3.2 Lagerstätten für flüssige Wirtschaftsdünger
Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung
von flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Für eine deutliche
Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern müssen die
Lagerstätten über eine feste Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität verfügen,
die zwei Monate über die betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht.
Diese Teilmaßnahme ist vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.
3.3 Festmistlagerstätten
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Die Investitionen müssen zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung
von Festmist außerhalb des Stallgebäudes beitragen. Sie haben über eine Mindestlagerkapazi-
tät zu verfügen, die zwei Monate über die betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vorga-
ben hinausgeht. Lagerstätten für Geflügelmist müssen, alle anderen Festmistarten können, zu-
dem über eine feste Überdachung verfügen.
Diese Teilmaßnahme ist bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt.

4. Ressourcenschonende Einrichtungen zum Umweltschutz
4.1 geschlossene, rezirkulierende Bewässerungssysteme für Sonderkulturen insbesondere im
Freiland
4.2 Reinigungsplätze für Pflanzenschutzgeräte mit integriertem System zur Vermeidung von
Pflanzenschutzmitteleinträgen
4.3 „Biobett“-System zur Vermeidung von Pflanzenschutzmitteleinträgen

– MBl. NRW. 2024 S. 334
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Fünfte Änderung 
der Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021 – 2027

Runderlass
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

– IB2 – 2636 Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027

Vom 1. März 2024

1

Die Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 vom 18. 
Mai 2021 (MBl. NRW. S.  82), die zuletzt durch Runder-
lass vom 16. Januar 2024 (MBl. NRW. S.  220) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nach Nummer 1.7.1 wird folgende Nummer 1.7.1.1 
eingefügt:

  „1.7.1.1

  Abweichend zu Nummer 3 VV/VVG zu § 44 LHO kön-
nen Anträge sowohl über ein Online-Portal in Text-
form als auch schriftlich bei der zuständigen Bewilli-
gungsbehörde (gemäß Anlage 1) gestellt werden. So-
fern das Online-Portal funktionstechnisch seitens der 
ESF-Verwaltungsbehörde nicht zur Verfügung steht, 
ist während dieser Zeit ein Antrag in Textform zuge-
lassen.“

2.  Die bisherigen Nummern 1.7.1.1 bis 1.7.1.5 werden die 
Nummern 1.7.1.2 bis 1.7.1.6.

3.  Nummer 1.7.1.2 Satz 2 aufgehoben.

4.  Nummer 1.7.2 wird wie folgt gefasst:

  „1.7.2

  Bewilligungsverfahren (abweichend zu Nummer  4.1 
der VV/VVG zu § 44 LHO) Zuwendungen können so-
wohl durch gezeichneten Zuwendungsbescheid in 
Textform als auch in schriftlicher Form von der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde bewilligt werden.“

5.  Nummer 1.7.5.2 wird aufgehoben.

6.  Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus dem Anhang zu 
diesem Runderlass ersichtliche Fassung.

2

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 2024 in 
Kraft.
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Anlage 1 zur Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021 - 2027 
 
 

 
Allgemeine Nebenbestimmungen 

für Zuwendungen zu Projekten der Technischen Hilfe 
(ANBest-TH) 

in der Fassung vom 1. März 2024 
 

 

Die ANBest-TH enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 

VwVfG. NRW. sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zu-

wendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

 

Inhalt: 

1 Umsetzung des Projekts 

2 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

3 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

4 Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

6 Nachweis der Verwendung 

7 Prüfung der Verwendung 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9 Öffentlichkeitsarbeit 

10 Sonstige Regelungen 

 

 

 

1 
Umsetzung des Projekts 
Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen (Standardeinheitskosten, 

Pauschalbeträge und/oder Pauschalsätze) und/oder tatsächlich entstandenen Ausgaben (projektbezo-

gene Ausgaben). 

 

1.1 

Bei der Bewilligung der Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen wird das im Pro-

jekt eingesetzte Personal folgenden Funktionen zugeordnet: 

 Projektleitung großer Projekte, 

 Projektleitung kleiner und mittlerer Projekte und herausgehobene Projektmitarbeit, 

 Herausgehobene Projektmitarbeit, 

 Projektmitarbeit, 

 Fachkraft. 
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1.2 

Die bei der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde erfolgte Zuordnung des Personals zu bestimm-

ten Funktionen ist bindend. Abweichungen bedürfen der Zustimmung. Diese ist vom Zuwendungsemp-

fangenden grundsätzlich vorher bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 

 

1.3 

Für das im Projekt tätige Personal gelten entschuldigte Fehlzeiten (zum Beispiel Krankheit, Urlaub) als 

Arbeitszeit. 

 

 

2 
Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 

2.1  

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheides bestimmten Zwecks verwendet 

werden. 

 

2.2 

Die Finanzierungspläne für 

 Zuwendungen auf der Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen und 

 Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben 

sind hinsichtlich ihres Gesamtergebnisses jeweils getrennt voneinander verbindlich. 

 

2.3 

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 

werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfangenden überwiegend aus Zuwen-

dungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die Zuwendungsempfangenden ihre Beschäftigten fi-

nanziell nicht besserstellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem 

TV-L sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. Diese Rege-

lung gilt nicht, wenn Personalausgaben auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen gefördert wer-

den oder eine abweichende tarifvertragliche Regelung besteht. 

 

2.4 

Die Zuwendung wird auf Anforderung zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. ausgezahlt. Die Zuwendung 

darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden für Ausgaben zustehen. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die 

zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben und Unterlagen enthalten. Die Zuwendungs-

empfangenden haben bei der Anforderung der Mittel den jährlichen Bewilligungsrahmen des Zuwen-

dungsbescheides zu berücksichtigen. 
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2.5 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, 

dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

 

2.6 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

 

2.7 

Wenn nach dem Zuwendungsbescheid die Zuwendung oder Teile der Zuwendung an Dritte weiterge-

leitet werden, sind die Zuwendungsempfangenden verpflichtet, zur einheitlichen Regelung des Rechts-

verhältnisses zwischen ihnen und Dritten einen Weiterleitungsvertrag gemäß dem Musterweiterleitungs-

vertrag abzuschließen. Eine Kopie des Vertrages beziehungsweise der Verträge sind zusammen mit 

dem ersten Mittelabruf der Bewilligungsbehörde zu übersenden. 

 

 

3 
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 

3.1 

Bei Zuwendungen auf der Grundlage von Standardeinheitskosten: 

Reduzieren sich nach der Bewilligung für die Berechnung der Zuwendung herangezogenen Grundla-

gendaten (Einheiten), so ermäßigt sich die Zuwendung 

 bei Anteilfinanzierung und Festbetragsfinanzierung anteilig, 

 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 

3.2 

Bei Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben: 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ausgaben für den 

Zuwendungszweck, so ermäßigt sich – außer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung  

 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vor-

gesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangenden, 

 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 

 

4 
Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 
 

4.1 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Union haben die Zuwendungsemp-

fangenden bei der Vergabe von Aufträgen rechtsverbindlich Teil 4, Kapitel 1 des Gesetzes gegen Wett-
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bewerbsbeschränkungen (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV) anzuwenden, wenn sich der ge-

schätzte Auftragswert wenigstens auf die in § 3 VgV genannten Beträge (EU-Schwellenwerte) beläuft. 

Weitere Verpflichtungen aufgrund anderer Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten. 

 

4.2 

Die Regelungen unter Nummer 4.3 bis Nummer 4.4.4 gelten ausschließlich für das Programm Einzel-

projekte der Technischen Hilfe (Nummer 2.2.3.2.3.2 der TH-RL) 

 

4.3 

Vergabe von Aufträgen 

 

4.3.1 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben ist unter Beachtung der Nummer 4.3.5 je nach Höhe 

der Zuwendung eines der folgenden Verfahren maßgebend: 

a) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 Pro-

zent aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben Aufträge nur an fachkundige und leistungsfä-

hige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu vergeben. Soweit möglich sind dazu min-

destens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren.  

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kön-

nen ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preisermittlung beschafft werden 

(Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

 

b) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben, soweit die Zuwendung bis oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen bis 500 000 Euro beträgt, Aufträge nur 

an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu ver-

geben. Soweit möglich sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse 

sind zu dokumentieren. Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro 

(ohne Umsatzsteuer) können ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preiser-

mittlung beschafft werden (Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

 

c) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben, soweit die Zuwendung über oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen über 500 000 Euro beträgt, bei der 

Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Unterschwellenvergabeordnung 

vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwen-

dung gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 

 §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 40 (elektronischen Vergabe) 

 § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale Beschaffung) 

 § 22 (Aufteilung nach Losen), 

 § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
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 § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 

4.3.2  

Wertgrenzen zur Vergabe 

 

Beschränkte Ausschreibung  

Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind ohne weitere Vorausset-

zungen, bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines 

Teilnahmewettbewerbes zulässig.  

 

Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe  

Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere Begründung bei Aufträgen 

bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig.  

 

Direktkauf 

Bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer muss kein Vergabe-

verfahren durchgeführt werden sowie keine Dokumentation der Preisermittlung erfolgen.  

 

Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

Verpflichtungen aufgrund von EU-Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten (siehe Nummer 

4.1). 

 

4.3.3 

Schätzung der Auftragswerte 

Bei der Schätzung der Auftragswerte ist § 3 der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 

624) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung entsprechend anzuwen-

den. Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung aus-

zugehen. 

Leistungen, die im Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Funktion einen einheitlichen Charak-

ter aufweisen, sind zusammenzufassen (funktionale Betrachtungsweise). Hierbei sind organisatorische, 

inhaltliche, wirtschaftliche sowie technische Zusammenhänge zu berücksichtigen. 

 

4.3.4 

Abwicklung per E-Mail 

Verhandlungsvergaben oder Freihändige Vergaben können bis zu einem Auftragswert von 25 000 Euro 

ohne Umsatzsteuer sowie in den Fällen des § 12 Absatz 3 Unterschwellenvergabeordnung per E-Mail 

abgewickelt werden. 

 

4.3.5 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben im Bereich der Gemeinden (GV) gilt: 
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Die Zuwendungsempfangenden im Bereich der Gemeinden haben bei der Vergabe von Aufträgen zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden Vergabe-

grundsätze zu beachten. 

 

4.4 

Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

 

4.4.1 

Die Ausgaben werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Rechnung und Dokumentation des Zah-

lungsflusses (zum Beispiel Kontoauszug, Quittung) nachgewiesen werden.  

Für vorsteuerabzugsfähige Zuwendungsempfangende: 

Die erstattungsfähige Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. 

 

4.4.2 

Aufgehoben. 

 

4.4.3 

Aus der Zuwendung dürfen bewegliche Gegenstände nur bis zu einem Anschaffungspreis von 800 

Euro (netto) angeschafft werden. Sie müssen für die Durchführung des Projektes notwendig und ihre 

Anschaffung wirtschaftlich sein. Für die Beurteilung der Förderfähigkeit ist stets der Anschaffungspreis 

für den jeweiligen Gegenstand maßgebend, unbeachtlich des prozentualen Einsatzes im Projekt. Die 

durch die Zuwendung erworbenen Gegenstände sind während des Projektzeitraumes an den Zuwen-

dungszweck gebunden. Nach Ende des Durchführungszeitraums ist die Zweckbindung aufgehoben. 

 

4.4.4 

Ausgaben für den Erwerb von Land und Immobilien sowie für die Bereitstellung von Infrastruktur sind 

nicht förderfähig.  

 
 
5 
Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 
 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, 

 

5.1 

wenn sie nach Antragsstellung weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 

Stellen beantragen oder von diesen erhalten oder wenn sie – gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten 

erhalten, 
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5.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen, 

 

5.3 

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-

chen ist, 

 

5.4 

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht mehr innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden zustehen,  

 

5.5 

ein Insolvenzverfahren über ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

 

 

6 
Nachweis der Verwendung 
 

6.1 

Verwendungsnachweis 

Spätestens drei Monate nach Ablauf des Durchführungszeitraums ist der Anspruch auf die erhaltene 

Zuwendung nachzuweisen. Soweit das Ende des Durchführungszeitraums in den Monat Dezember fällt, 

gilt der 28. Februar des Folgejahres als spätester Vorlagetermin. 

 

Zwischennachweis 

Für Projekte, deren Durchführungszeitraum über den 31.12. andauert, ist bis zum 31.01. des Folgejah-

res ein Zwischennachweis in der Form des Verwendungsnachweises vorzulegen. 

 

6.2 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 

6.3 

In dem Sachbericht sind die Umsetzung des Projektes sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzu-

stellen. 

 

6.4 

Der zahlenmäßige Nachweis ist durch das Begleitsystem ABBA-Online zu dokumentieren.  

 

6.4.1 

Die beleghafte Dokumentation des zahlenmäßigen Nachweises hat im folgenden Umfang zu erfolgen: 
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6.4.1.1 

Bei Zuwendungen für Personaleinsatz nach Funktionen (auf Grundlage von Standardeinheitskosten für 

Funktionen): 

 

6.4.1.1.1 

Mit Vorlage des Zwischen- und Verwendungsnachweis ist als Nachweis zur Projekttätigkeit die Erklä-

rung zur Projekttätigkeit vorzulegen. In der Erklärung zur Projekttätigkeit ist vom Zuwendungsempfan-

genden und von der/dem im Projekt direkt Beschäftigten zu erklären, in welchem Umfang der tatsächli-

che Einsatz im Projekt in dem jeweiligen Jahr erfolgt ist. Sofern die/der Beschäftigte in mehreren Funk-

tionen eingesetzt war, ist die Erklärung zur Projekttätigkeit für jede Funktion separat auszustellen.  

 

6.4.1.1.2 

Bei Personal, welches nicht den gesamten Monat im Projekt eingesetzt ist, ist die Pauschale nur anteilig 

förderfähig. Im zahlenmäßigen Nachweis ist vom Zuwendungsempfangenden eine Berechnung nach 

der Dreißigstel-Methode anteilig für die eingesetzten Tage vorzunehmen. Dabei ist jeder Monat unab-

hängig von seiner tatsächlichen Länge mit 30 Tagen anzusetzen. Der Anteil errechnet sich, in dem die 

eingesetzten Tage durch 30 Tage dividiert werden. 

 

6.4.1.2  

Bei Zuwendungen für Restkosten oder arbeitsplatzbezogene Ausgaben (auf Grundlage von Pauschals-

ätzen): 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben errechnen sich prozentual auf Grundlage der nachgewiesenen Stel-

leneinheiten für Personaleinsatz nach Funktionen gemäß Nummer 6.4.1.1 der ANBest-TH. Darüber 

hinaus sind für die Anerkennung von Restkosten oder arbeitsplatzbezogenen Ausgaben keine weiteren 

Belege vorzulegen. 

 

6.4.1.3 

Bei Zuwendungen für projektbezogene Ausgaben: 

 In der Belegliste sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt 

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit 

dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistun-

gen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müs-

sen Tag, Empfänger/in, Einzahler/in, ggf. Art der Vergabe sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah-

lung ersichtlich sein.  

 Die Belege sind im Rahmen von Prüfungen vorzuhalten. Dabei müssen die Belege die im Geschäfts-

verkehr üblichen Angaben und Anlagen sowie den Projektbezug enthalten, die Ausgabebelege ins-

besondere den Zahlungsempfangenden, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei 

Gegenständen den Verwendungszweck. 

 Soweit der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-

steuergesetzes hat, dürfen nur Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 
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6.4.1.4 

Bei Finanzierungsbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement: 

Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunde hat durch die Vorlage von Stundenzetteln zu erfolgen.Die 

Stundenzettel sind auszudrucken, zu unterschreiben und jedem Begleitbogen beizufügen. 

 

6.4.1.5 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Überlassung von Personal durch Dritte: 

Soweit sich Dritte außerhalb des Finanzierungsplans durch die (unentgeltliche) Überlassung von Per-

sonal an dem geförderten Projekt beteiligen, hat der Nachweis der Arbeitsleistung durch die Vorlage 

von Stundenzetteln zu erfolgen. Die Stundenzettel sind jedem Begleitbogen beizufügen. 

 

6.4.1.6 

Die Unterschrift des Zuwendungsempfangenden beziehungsweise des Weiterleitungspartners kann 

auch von einer vertretungsberechtigten Person erfolgen, sofern ein Nachweis (in Kopie) über die Zeich-

nungsbefugnis vorgelegt wird. Der Nachweis über die Zeichnungsbefugnis kann zum Beispiel durch 

einen Auszug beziehungsweise einer Kopie des Handelsregisters oder Kopie des Schreibens über die 

interne Anweisung erbracht werden. Bei Kommunen wird auf einen Nachweis der Zeichnungsbefugnis 

verzichtet. 

 

6.4.2 

Neben der Übermittlung in ABBA-Online ist der Zwischen- beziehungsweise Verwendungsnachweis mit 

dem Begleitbogen, der Belegliste sowie den übrigen Dokumentationen und der entsprechenden sub-

ventionserheblichen Erklärung der Zuwendungsempfangenden rechtswirksam zu übermitteln. Hierbei 

kann die Schriftform gemäß § 3a VwVfG durch die elektronische Form ersetzt werden. 

 

6.5 

Zu den Belegen gehören anspruchsbegründende Unterlagen, Erklärung zur Projekttätigkeit, Nachweis 

über die Zeichnungsbefugnis (ausgenommen sind Kommunen), Vergabeunterlagen und Stundenzettel 

sowie sonstige Unterlagen, soweit sie nach dem Zuwendungsbescheid vorgeschrieben sind. 

 

Von den Zuwendungsempfangenden sind folgenden Belege im Original an die Bewilligungsbehörde zu 

übersenden: 

 Unterschriebene Erklärungen zur Projekttätigkeit 

 Dokumente mit unterschriebenen subventionserheblichen Erklärungen  

 

Für alle anderen Belege ist die Übersendung einfacher Kopien als Nachweise zugelassen, sofern im 

Zuwendungsbescheid keine abweichende Regelung getroffen ist. Die Aufbewahrungspflicht des Zu-

wendungsempfangenden für die Belege bleibt hiervon unberührt. 
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Damit sind alle Belege, die nicht im Original an die Bewilligungsbehörde übersandt werden müssen, in 

folgender Form vorzuhalten, auf Aufforderung den unter Nummer 7.2 genannten Stellen vorzulegen und 

von den Zuwendungsempfangenden aufzubewahren: 

 im Original in Papierform oder 

 als beglaubigte Kopien der Originale oder 

 als Papierausdrucke elektronischer Rechnungen, wobei grundsätzlich auch die Datei zur Übermitt-

lung (E-Mail) auszudrucken ist, oder 

 als Belege, die bei den Zuwendungsempfangenden als Dokumente auf Bild- und Datenträgern auf-

bewahrt werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren hat den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung zu 

entsprechen. 

 

Im Zwischen- und Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen Anga-

ben richtig sind. 

 

6.6 

Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, die für den kompletten Nachweis der Verwendung der 

Förderung notwendigen Belege bis zum 31.12.2036 aufzubewahren. 

 

6.7 

Dürfen Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, 

sind die von den empfangenden Stellen zu erbringenden Nachweise beizufügen beziehungsweise in 

den entsprechenden Dokumentationen kenntlich zu machen. 

 

6.8 

Ausgaben für das geförderte Projekt, die vor Beginn oder nach Ende des Durchführungszeitraums ent-

standen sind oder entstehen, sind nicht zuwendungsfähig. Sind im Durchführungszeitraum alle Leistun-

gen erbracht worden und verzögert sich die Auszahlung der Zuwendung oder die Verausgabung der 

Zuwendung durch die Zuwendungsempfangenden auf den Zeitraum nach Ablauf des Durchführungs-

zeitraums, so hat dies auf die Förderfähigkeit der Ausgaben keinen Einfluss, da die Zahlungspflicht 

innerhalb des Durchführungszeitraums begründet wurde. 

 

 

7 
Prüfung der Verwendung 
 
7.1 

Die Bewilligungsbehörde sowie nach Nummer 7.2 benannte Stellen sind berechtigt, Bücher, Belege und 

sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Zwischen- 

beziehungsweise Verwendungsnachweis vorzulegen sind. Die Berechtigung erstreckt sich auch auf die 

Prüfung der Verwendung der Zuwendung beziehungsweise ordnungsgemäße Projektumsetzung durch 
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Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen. Die Prüfung kann vor Ort erfolgen 

oder durch Beauftragte vorgenommen werden. Die Zuwendungsempfangenden  halten die erforderli-

chen Unterlagen bereit und erteilen die notwendigen Auskünfte. 

 

Sofern Belege ganz oder teilweise auf zulässigen Datenträgern vorgehalten werden (Nummer 6.5), ist 

bei einer Prüfung Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektronischen Datenbestände zu gewäh-

ren. Die Zuwendungsempfangenden haben zu gewährleisten, dass die gespeicherten Unterlagen sowie 

die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen lesbar gemacht werden und die dafür er-

forderlichen Daten, Programme, Maschinenzeiten und Hilfsmittel (zum Beispiel Personal, Bildschirme, 

Lesegeräte) bereitgestellt werden. Auf Anforderung der unter Nummer 7.2 benannten Stellen sind die 

elektronischen Daten maschinell auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und Aufzeich-

nungen in lesbarer Form oder auf allgemein üblichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

 

Im Falle der Weiterleitung der Zuwendung ist sicherzustellen, dass die vorstehenden Rechte auch durch 

die empfangenden Stellen (Weiterleitungsempfangende) schriftlich eingeräumt werden. 

 

7.2 

Der Europäische Rechnungshof, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, die Finanzkontrolle der 

Europäischen Kommission, die Prüfbehörde für den ESF NRW, die Bewilligungsbehörden, das für Ar-

beit zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Innenrevision) und die Vertreter des Zu-

wendungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind berechtigt, Prüfungen vorzunehmen.Die Zuwen-

dungsempfangenden haben den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht zu gewähren und die 

Beantwortung von Fragen durch Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person zu ermög-

lichen. 

 

7.3 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, für wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der 

Evaluierung Informationen über das geförderte Projekt zur Verfügung zu stellen, sofern datenschutz-

rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen.  

 

7.4 

Für Vor-Ort-Überprüfungen sind auf Anforderung schriftliche Ausführungen zur konkreten Einhaltung 

der folgenden Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) während der 

Umsetzung des Projekts zu machen: 

 Nichtdiskriminierung (Artikel 21 GRC) 

 Gleichheit von Frauen und Männern (Artikel 23 GRC) 

 Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26 GRC) 

 Umweltschutz (Artikel 37 GRC) 

 Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 GRC) 
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8 
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

8.1 

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-

fahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

 

8.2 

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 

 

8.2.1 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

 

8.2.2 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

8.2.3 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

 

8.3 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit Zuwendungs-

empfangende 

 

8.3.1 

ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwenden, 

 

8.3.2 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllen, sowie Mitteilungspflichten (Nummer 

5) nicht rechtzeitig nachkommen. 

 

8.4 

Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a 

Absatz 3 Satz 1 VwVfG. NRW.). 

 

8.5 

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder wider-

rufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Absatz 
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4 VwVfG. NRW.). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl et-

waige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwen-

dungsempfangenden anteilig oder vorrangig einzusetzen sind.  

 

 

9 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Zuwendungsempfangenden haben bei jeder Form der Darstellung eines aus Mitteln des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds - ESF sowie Fonds für 

einen gerechten Übergang JTF) finanzierten Projektes an herausgehobener Stelle auf die Förderung 

hinzuweisen.  

 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

 Information an die Projektbeteiligten (zum Beispiel Teilnehmende, Unternehmen und deren Beschäf-

tigte) über die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union, 

 Aufnahme von Hinweisen auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und  der 

Europäischen Union in Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 

 Hinweise auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen 

Union im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Zuwendungsempfangenden (zum Beispiel bei allen 

bereitgestellten Informations- und Publizitätsmaßnahmen wie Berichten, Veröffentlichungen, Pres-

semitteilungen, Print- und Internetveröffentlichungen), 

 Einstellung einer kurzen Beschreibung des Projektes auf der Web- und Social-Media-Seite des Zu-

wendungsempfangenden, soweit solche existieren. Die Beschreibung muss im Verhältnis zu dem 

Umfang der Förderung stehen und auf die Ziele und Ergebnisse des Projektes eingehen sowie die 

finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nordrhein-Westfalen her-

vorheben, 

 Bei den Projekten ist öffentlich einsehbar (zum Beispiel im Eingangsbereich) mindestens ein Poster 

in DIN A3 – als Druck oder als gleichwertiger elektronischer Bildschirm – mit Informationen zum 

Projekt unter Hervorhebung der Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nord-

rhein-Westfalen zu platzieren. 

 Dokumentation der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise. 

 

Bei der Verwendung von Standard-Formulierungen und Emblemen/Logos ist grundsätzlich Nachfolgen-

des zu beachten: 

 Embleme / Logos 

Bei jeder der o.g. Maßnahmen sind die vom MAGS vorgegebenen Embleme/Emblemkombination 

zu verwenden und dürfen nicht verändert werden. 

Sofern weitere Embleme / Logos verwendet werden, sind alle Embleme / Logos gleichberechtigt 

hinsichtlich Anordnung und Größe anzubringen. Die Embleme / Logos sowie Vorgaben zur Ver-

wendung sind im Internet unter www.mags.nrw zu finden. 
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 Die für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwendende Standardformulierung lautet: 

„Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union.“ 
 

Im Falle unzureichender Öffentlichkeitsarbeit behält sich die Bewilligungsbehörde vor, die Zuwendung 

um einen Anteil zu kürzen. 

 
 
10 
Sonstige Regelungen 
 

10.1 

Es wird darauf hingewiesen, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass die 

Förderung auch in künftigen Haushaltsjahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendungen im Rahmen der 

Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Dieses Finanzrisiko muss 

von den Zuwendungsempfangenden insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung von 

Verträgen (zum Beispiel für Mietobjekte oder für Personal) berücksichtigt werden. 

 

10.2 

Soweit nach dem Zeitpunkt der Bewilligung von der EU weitere Auflagen hinsichtlich der Begleitung, 

Bewertung, Berichterstattung und Prüfung beschlossen werden, kann dieser Bescheid nachträglich ent-

sprechend ergänzt werden. 
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Sechste Änderung 
der ESF-Förderrichtlinie 2021 – 2027

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

– IB2 – 2636 ESF-Förderrichtlinie 2021-2027

Vom 1. März 2024

1

Die ESF-Förderrichtlinie 2021 – 2027 vom 18. Mai 2021 
(MBl. NRW. S.  389), die zuletzt durch Runderlass vom 
16. Januar 2024 (MBl. NRW. S. 129) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe „2.8 
Transformationsberatung“ wird die Angabe „2.9 
Willkommensgeld NRW“ und nach der Angabe „8.2 
JTF-kofi nanzierte Einzelprojekte“ wird die Angabe 
„8.3 Fit-für-die-Zukunft – Beratung für Unterneh-
men und ihre Beschäftigten in Veränderungsprozes-
sen“ eingefügt.

2.  Nach Nummer 1.7.1 wird folgende Nummer 1.7.1.1 
eingefügt:

  „1.7.1.1

  Abweichend zu Nummer 3 VV/VVG zu § 44 LHO 
können Anträge sowohl über ein Online-Portal in 
Textform als auch schriftlich bei der zuständigen 
Bewilligungsbehörde (gemäß Anlage 1) gestellt wer-
den. Sofern das Online-Portal funktionstechnisch 
seitens der ESF-Verwaltungsbehörde nicht zur Ver-
fügung steht, ist während dieser Zeit ein Antrag in 
Textform zugelassen. Dokumente, welche im Origi-
nal gemäß Nummer 1.7.4.1 und dem jeweiligen Pro-
grammteil im Rahmen der Antragstellung gefordert 
werden, sind nachträglich zum Antrag in schriftli-
cher Form an die Bewilligungsbehörde zu senden.“

3.  Die bisherigen Nummern 1.7.1.1 bis 1.7.1.5 werden 
die Nummern 1.7.1.2 bis 1.7.1.6.

4.  Nummer 1.7.1.2 Satz 2 aufgehoben.

5.  Nummer 1.7.2 wird wie folgt gefasst:

  „1.7.2

  Bewilligungsverfahren (abweichend zu Nummer 4.1 
der VV/VVG zu § 44 LHO)

  Zuwendungen können sowohl durch gezeichneten 
Zuwendungsbescheid in Textform als auch in 
schriftlicher Form von der zuständigen Bewilli-
gungsbehörde bewilligt werden.“

6.  Nummer 1.7.4.2 wird wie folgt gefasst:

  „1.7.4.2

  Die Bewilligungsbehörde hat nach Vorlage des Zwi-
schen- oder Verwendungsnachweises insbesondere 
folgende Punkte unter Beachtung der Nummer  11 
VV zu § 44 LHO zu prüfen:

 a)  ordnungsgemäße Umsetzung entsprechend der 
EU- und nationalen Vorgaben (insbesondere der 
vorliegenden Förderrichtlinie und des Zuwen-
dungsbescheides),

 b)  Bedingungen für die Förderfähigkeit der verein-
fachten Kostenoptionen, soweit relevant die Ent-
stehung und Förderfähigkeit der Ausgaben (ein-
schließlich Zeitraum und Projektbezug),

 c)  richtige Berechnung der Zuwendung,

 d)  Einhaltung des Prüfpfades,

 e)  Beachtung des Vergaberechtes (soweit relevant),

 f)  Umsetzung der Publizitätsbestimmungen.

  Die Prüftiefe zu den jeweiligen Förderprogrammen 
ist den Bewilligungsbehörden per Erlass durch die 
ESF-Verwaltungsbehörde vorgegeben.

  Die Prüfung für Projekte mit Teilnehmenden um-
fasst eine Plausibilitätsprüfung der digital erfassten 
Teilnehmendendaten.“

7.  Nummer 1.7.5.2 wird aufgehoben.

8.  Nummer 2.5 wird aufgehoben.

9.  Nach Nummer 2.8 wird folgende Nummer 2.9 einge-
fügt:

  „2.9

  Willkommensgeld NRW

  2.9.1

  Gegenstand der Förderung

  Gefördert wird ein Zuschuss zum privaten Lebens-
unterhalt für Pfl egefachkräfte, die aus einem Dritt-
staat zum Zweck der Erwerbsaufnahme in einem 
Pfl egeberuf eingewandert sind und ein fertig durch-
laufenes Anerkennungsverfahren aufweisen sowie 
eine Berufserlaubnis in einer der Pfl egeberufsgrup-
pen

 a)  Altenpfl eger/in,

 b)  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/in,

 c)  Gesundheits- und Krankenpfl eger/in,

 d)  Pfl egefachfrau/-fachmann,

 e)  Sonstige Pfl egefachkräfte mit Fachweiterbildun-
gen der Gesundheits- und Krankenpfl ege: Hygi-
ene, Intensivpfl ege und Anästhesie, Operations-
dienst

  erteilt bekommen haben. Die Förderung dient insbe-
sondere zur Unterstützung bei der Einwanderung 
und Integration in NRW, einschließlich der in diesem 
Zusammenhang entstehenden Aufwendungen.

  2.9.2

  Zuwendungsempfangende

  Natürliche Personen mit einem Aufenthaltstitel nach 
§ 16d Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder § 18a Auf-
enthG und Wohnsitz in NRW gemäß dem Meldere-
gister.

  2.9.3

  Zuwendungsvoraussetzungen

  Die nach Nummer 1.3 VV zu § 44 LHO notwendige 
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebe-
ginns gilt als erteilt.

  2.9.3.1

  Vorlage des Bescheides (in Kopie) über die Anerken-
nung einer der unter Nummer  2.9.1 genannten Be-
rufsgruppen, ausgestellt von einer Behörde in NRW.

  2.9.3.2

  Vorlage der Urkunde (in Kopie) über die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung/Weiterbildungs-
bezeichnung in einem der in Nummer 2.9.1 genann-
ten Berufsgruppen mit Ausstellungsdatum innerhalb 
der letzten sechs Monate vor dem Datum der An-
tragstellung, ausgestellt von einer Behörde in NRW.

  2.9.3.3 

  Vorlage des zum Zeitpunkt der Antragstellung gülti-
gen Aufenthaltstitels (in Kopie) nach

 a)  §  16d AufenthG zum Zwecke der Anerkennung 
der ausländischen Berufsqualifi kation oder

 b)  §  18a AufenthG zum Zwecke der Ausübung der 
Beschäftigung als Pfl egefachkraft.

  2.9.4

  Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

  2.9.4.1

  Finanzierungsart

  Festbetragsfi nanzierung.

  2.9.4.2

  Bemessungsgrundlage
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  Standardeinheitskosten gemäß Nummer P15 der An-
lage 3.

  2.9.4.3

  Förderhöhe

  Es wird ein Festbetrag von 1 500 Euro pro Person ge-
währt.

  2.9.5

  Sonstige Zuwendungsbestimmungen

  Der Nachweis der Verwendung erfolgt ausschließlich 
durch Vorlage der Unterlagen nach den Nummern 
2.9.3.1 bis 2.9.3.3.“

10.  In Nummer  3.2.3.3.2 wird die Angabe „30 000“ 
durch die Angabe „40 000“ ersetzt.

11.  In Nummer  4.3.3.3.1 wird die Angabe „380“ durch 
die Angabe „425“ ersetzt.

12.  In Nummer 6.1.3.3 wird die Angabe „725“ durch die 
Angabe „800“ ersetzt.

13.  In Nummer 7.2.2.2 werden die Wörter „positives Vo-
tum“ durch die Wörter „positiver Beschluss“ ersetzt.

14.  Nach Nummer 8.2 wird folgende Nummer 8.3 einge-
fügt:

  „8.3

  Fit-für-die-Zukunft – Beratung für Unternehmen 
und ihre Beschäftigten in Veränderungsprozessen

  8.3.1

  Gegenstand der Förderung

  Gefördert wird die beteiligungsorientierte Beratung 
von Unternehmen inklusive der Entwicklung einer 
Kompetenzentwicklungsstrategie für Beschäftigte 
zur Vorbereitung auf die unternehmensspezifi schen 
Herausforderungen im Zuge der Transformation und 
des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
im Rheinischen Revier und Nördlichen Ruhrgebiet.

  8.3.2

  Zuwendungsempfangende

  Beratene Unternehmen als natürliche und juristi-
sche Personen sowie als Personengesellschaften mit 
Arbeitsstätte in der JTF-Gebietskulisse des Rheini-
schen Reviers und/oder des Nördlichen Ruhrgebiets 
(gemäß dem Postleitzahlenverzeichnis zur JTF-Ge-
bietskulisse – Anlage 4).

  Liegt der Hauptsitz des beratenen Unternehmens 
außerhalb der JTF Gebietskulisse, kann die Bera-
tung nur für die in der JTF Gebietskulisse liegende 
Arbeitsstätte stattfi nden. 

  Als Zuwendungsempfangende ausgeschlossen sind 
Kommunen (zum Beispiel Kreise, kreisfreie Städte, 
kreisangehörige Städte und Gemeinden).

  Juristische Personen des privaten Rechts, an denen 
Länder und/oder Kommunen beteiligt sind, können 
gefördert werden.

  8.3.3

  Zuwendungsvoraussetzungen

  8.3.3.1

  Die nach Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO notwen-
dige Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnah-
mebeginns gilt als erteilt, sofern der Beratungs-
scheck vor Beginn der Beratung „Fit-für-die-Zu-
kunft“ ausgestellt wurde.

  8.3.3.2

  Die Anwendbarkeit der „De-minimis-Regelung“ ge-
mäß der Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 vom 
13. Dezember 2023 ist erfüllt.

  8.3.3.3

  Vorlage des Beratungsschecks „Fit-für-die-Zu-
kunft“.

  8.3.3.4

  Vorlage der subventionserheblichen Erklärung, in 
der vom Unternehmen gegenüber der Beratungs-
stelle subventionserheblich erklärt wurde, dass die 
vorgegebenen Kriterien zur Ausstellung eines Bera-
tungsschecks „Fit-für-die-Zukunft“ zum Förderpro-
gramm erfüllt sind. Maßgeblich für die Ausstellung 
eines Beratungsschecks zum Förderprogramm „Fit-
für-die-Zukunft“ sind die zum Zeitpunkt der Aus-
stellung geltenden Kriterien, welche per Erlass 
durch die ESF-Verwaltungsbehörde veröffentlicht 
werden.

  8.3.3.5

  Vorlage des Beratungsprotokolls für eine Beratung 
„Fit-für-die-Zukunft“ der Beratungsstelle.

  8.3.3.6

  Vorlage der vom Beratungsunternehmen unter-
schriebenen Tagesprotokolle sowie der Liste der 
durchgeführten Beratungstage.

  8.3.3.7

  Vorlage des vom Beratungsunternehmen und vom 
beratenen Unternehmen unterschriebenen betriebli-
chen Handlungsplans.

  8.3.3.8

  Nachweis über den Versand des Fragebogens zur Be-
ratung.

  8.3.3.9

  Das Beratungsunternehmen und das beratene Un-
ternehmen erklären subventionserheblich, dass

 1.  eine beteiligungsorientierte Beratung durchge-
führt wurde,

 2.  mindestens eines der folgenden Themenfelder be-
handelt wurde:

  a)  „Green Economy“ (hierzu zählen zum Beispiel 
ökologische Modernisierung, Ressourceneffizi-
enz, Emissionsreduktion, ökologische Pro-
duktgestaltung und Umstellung von Wert-
schöpfungsketten),

  b)  Arbeitsorganisation,

  c)  Digitalisierung,

  d)  Personalentwicklung,

 3.  eine Strategie zur Kompetenzentwicklung der 
Beschäftigten entwickelt wurde und

 4.  die folgenden Themen nicht Hauptgegenstand der 
Beratung waren:

  a)  allgemeine Rechts- sowie Versicherungs- und 
Steuerfragen und/oder die Erarbeitung von 
Verträgen, Expertisen oder Gutachten,

  b)  Personalabbau,

  c)  Existenzgründungsberatung, Akquisitionstä-
tigkeiten, Qualifi zierungsmaßnahmen, Kon-
kursabwehr- und Beschäftigtentransferbera-
tung,

  d)  Architekten- und Ingenieurleistungen.

  8.3.3.10

  Frist für die Bewilligung von Beratungsschecks

  Beratungsschecks, die eine Befristung enthalten, 
müssen gemeinsam mit dem Förderantrag bis zu der 
auf dem Beratungsscheck genannten Frist bei der 
Bewilligungsbehörde eingegangen sein. Maßgeblich 
ist dabei das Datum des Antragseingangs bei der 
Bewilligungsbehörde.

  8.3.4

  Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

  8.3.4.1

  Finanzierungsart
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  Anteilfi nanzierung.

  8.3.4.2

  Bemessungsgrundlage

  Standardeinheitskosten gemäß Nummer P16 der An-
lage 3.

  Ein Beratungstag umfasst acht Stunden.

  Für die Berechnung der Beratungstage wird die 
Summe der nachgewiesenen Beratungen (in Stunden 
und Minuten dokumentiert) durch Division mit acht 
Stunden in Beratungstage umgerechnet und auf 
halbe oder ganze Beratungstage abgerundet. Es kön-
nen maximal die auf dem Beratungsscheck angege-
benen Beratungstage gefördert und abgerechnet 
werden. 

  8.3.4.3

  Förderhöhe

  Es sind höchstens die auf dem Beratungsscheck 
„Fit-für-die-Zukunft“ angegebenen Beratungstage 
förderfähig.

  Es werden 60 Prozent der Standardeinheitskosten 
P16 der Anlage 3 gewährt.

  Die Aufteilung der Beratungstage ist zulässig. In der 
Summe des zeitlichen Umfangs der Beratung erfolgt 
die Förderung nur für halbe und ganze Beratungs-
tage. Die Förderung von halben Beratungstagen ist 
anteilig zu gewähren.

  8.3.5

  Verfahren

  8.3.5.1

  Verfahren zur Prüfung der subventionserheblichen 
Erklärung

  Bei Vorliegen eines durch eine Beratungsstelle aus-
gestellten Beratungsschecks wird bei der subventi-
onserheblichen Erklärung ausschließlich geprüft, ob 
diese vollständig ausgefüllt vorliegt.

  8.3.5.2

  Verfahren zur Beantragung eines Beratungsschecks 
bei der Bezirksregierung

  Sofern kein Beratungsscheck durch die Beratungs-
stelle ausgestellt worden ist, kann ein Antrag auf ei-
nen Beratungsscheck bei der zuständigen Bezirksre-
gierung gestellt werden. Maßgeblich für die Ausstel-
lung eines Beratungsschecks zum Förderprogramm 
sind die zum Zeitpunkt der Ausstellung geltenden 
Kriterien, welche per Erlass durch die ESF-Verwal-
tungsbehörde veröffentlicht werden.

  8.3.5.3

  Das Beratungsprotokoll und der Beratungsscheck 
dokumentieren die fachliche Stellungnahme der Be-
ratungsstelle.“

15.  Die Anlagen 1 bis 4 erhalten die aus dem Anhang zu 
diesem Runderlass ersichtliche Fassung.

2

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 2024 in 
Kraft.
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Anlage 1 
(Stand: 01.03.2024) 

 
 

Zuständigkeitsregelungen  
zur ESF-Förderrichtlinie 2021 - 2027 

 
 
Gemäß Nummer 1.7.1.2 der ESF-Förderrichtlinie ist grundsätzlich die Bezirksregie-
rung zuständig, in deren Bezirk das Projekt durchgeführt wird.  
 
Bei Projekten, die bezirksübergreifend stattfinden sollen, ist der Bezirk maßgebend, 
in dem der Zuwendungsempfangende seinen Sitz hat bzw. der überwiegende Anteil 
des Projektes stattfindet. 
 
Abweichend von der örtlichen ergeben sich folgende sachliche Zuständigkeiten: 
 
Richtlinien- 

Nr. 
Programm zuständige 

Bezirksregierung 

2.3 Kompetenzentwicklung von Beschäftigten 
durch Bildungsscheckverfahren 
 
Regionale Zuständigkeit (Weiterbildungsanbie-
ter mit Sitz in Nordrhein-Westfalen):  
Es ist der Bezirk maßgebend, in dem der Zu-
wendungsempfänger seinen Sitz hat.  
 
Überregionale Zuständigkeit (Weiterbildungs-
anbieter mit Sitz in Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Thüringen) 
 
Überregionale Zuständigkeit (Weiterbildungs-
anbieter mit Sitz in Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein und Weiterbildungsanbieter 
mit Sitz außerhalb Deutschlands) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arnsberg 
 
 
 
 
Detmold 

2.9 Willkommensgeld NRW 
 
 

Arnsberg 
Detmold 
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Anlage 2 zur ESF-Förderrichtlinie 2021 - 2027 
 
 

 
Allgemeine Nebenbestimmungen 

für Zuwendungen unter Beteiligung 
des Europäischen Sozialfonds 

(ANBest-ESF) 
in der Fassung vom 1. März 2024 

 

 

Die ANBest-ESF enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 

VwVfG. NRW. sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zu-

wendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

 

Inhalt: 

1 Umsetzung des Projekts 

2 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

3 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

4 Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

6 Nachweis der Verwendung 

7 Prüfung der Verwendung 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9 Öffentlichkeitsarbeit 

10 Sonstige Regelungen 

 

 

 

1 
Umsetzung des Projekts 
Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen (Standardeinheitskosten, 

Pauschalbeträge und/oder Pauschalsätze) und/oder tatsächlich entstandenen Ausgaben (projektbezo-

gene Ausgaben). 

 

1.1 

Bei der Bewilligung der Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen wird das im Pro-

jekt eingesetzte Personal folgenden Funktionen zugeordnet: 

 Projektleitung großer Projekte,  

 Projektleitung kleiner und mittlerer Projekte, 

 Herausgehobene Projektmitarbeit, 

 Projektmitarbeit, 

 Fachkraft. 
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1.2 

Die bei der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde erfolgte Zuordnung des Personals zu bestimm-

ten Funktionen ist bindend. Abweichungen bedürfen der Zustimmung. Diese ist vom Zuwendungsemp-

fangenden grundsätzlich vorher bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 

 

1.3 

Für das im Projekt tätige Personal gelten entschuldigte Fehlzeiten (zum Beispiel Krankheit, Urlaub) als 

Arbeitszeit. 

 

 

2 
Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 

2.1  

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheides bestimmten Zwecks verwendet 

werden. 

 

2.2 

Die Finanzierungspläne für 

 Zuwendungen auf der Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen und 

 Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben 

sind hinsichtlich ihres Gesamtergebnisses jeweils getrennt voneinander verbindlich. 

 

2.3 

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 

werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfangenden überwiegend aus Zuwen-

dungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die Zuwendungsempfangenden ihre Beschäftigten fi-

nanziell nicht besserstellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem 

TV-L sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. Diese Rege-

lung gilt nicht, wenn Personalausgaben auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen gefördert wer-

den oder eine abweichende tarifvertragliche Regelung besteht. 

 

2.4 

Die Zuwendung wird auf Anforderung zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. ausgezahlt. Die Zuwen-

dung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung den Zuwendungsempfangenden für Ausgaben zustehen. Die Anforderung jedes Teilbe-

trages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben und Unterlagen enthalten. 

Die Zuwendungsempfangenden haben bei der Anforderung der Mittel den jährlichen Bewilligungsrah-

men des Zuwendungsbescheides zu berücksichtigen. 
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2.5 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich heraus-

stellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

 

2.6 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

 

2.7 

Wenn nach dem Zuwendungsbescheid die Zuwendung oder Teile der Zuwendung an Dritte weiterge-

leitet werden, sind die Zuwendungsempfangenden verpflichtet, zur einheitlichen Regelung des Rechts-

verhältnisses zwischen ihnen und Dritten einen Weiterleitungsvertrag gemäß dem Musterweiterleitungs-

vertrag abzuschließen. Eine Kopie des Vertrages beziehungsweise der Verträge sind zusammen mit 

dem ersten Mittelabruf der Bewilligungsbehörde zu übersenden. 

 

 

3 
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 

3.1 

Bei Zuwendungen auf der Grundlage von Standardeinheitskosten: 

Reduzieren sich nach der Bewilligung für die Berechnung der Zuwendung herangezogenen Grundla-

gendaten (Einheiten), so ermäßigt sich die Zuwendung 

 bei Anteilfinanzierung und Festbetragsfinanzierung anteilig, 

 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 

3.2 

Bei Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben: 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ausgaben für den 

Zuwendungszweck, so ermäßigt sich – außer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung  

 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vor-

gesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangenden, 

 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 

 

4 
Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 
 

4.1 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Union haben die Zuwendungs-

empfangenden bei der Vergabe von Aufträgen rechtsverbindlich Teil 4, Kapitel 1 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV) anzuwenden, wenn sich der 
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geschätzte Auftragswert wenigstens auf die in § 3 VgV genannten Beträge (EU-Schwellenwerte) be-

läuft. Weitere Verpflichtungen aufgrund anderer Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten. 

 

4.2 

Die Regelungen unter Nummer 4.3 bis Nummer 4.4 gelten ausschließlich für die Programme  

 Fachkräfte (Nummer 2.6.3.2.5.2 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 (ESF-RL)), 

 Einzelprojekte (Nummern 7.1.3.2.5.2 und 8.2.3.2.5.2 der ESF-RL) 

 

4.3 

Vergabe von Aufträgen 

 

4.3.1 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben ist unter Beachtung der Nummer 4.3.5 je nach Höhe 

der Zuwendung eines der folgenden Verfahren maßgebend: 

a) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 Pro-

zent aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben Aufträge nur an fachkundige und leistungsfä-

hige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu vergeben. Soweit möglich sind dazu min-

destens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren.  

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kön-

nen ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preisermittlung beschafft werden 

(Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

 

b) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben, soweit die Zuwendung bis oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen bis 500 000 Euro beträgt, Aufträge nur 

an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu ver-

geben. Soweit möglich sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse 

sind zu dokumentieren. Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro 

(ohne Umsatzsteuer) können ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preiser-

mittlung beschafft werden (Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

 

c) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben, soweit die Zuwendung über oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen über 500 000 Euro beträgt, bei der 

Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Unterschwellenvergabeordnung 

vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwen-

dung gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 

 §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 40 (elektronischen Vergabe) 

 § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale Beschaffung) 

 § 22 (Aufteilung nach Losen), 

 § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
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 § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 

4.3.2  

Wertgrenzen zur Vergabe 

 

Beschränkte Ausschreibung  

Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind ohne weitere Vorausset-

zungen, bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines 

Teilnahmewettbewerbes zulässig.  

 

Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe  

Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere Begründung bei Aufträgen 

bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig.  

 

Direktkauf 

Bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer muss kein Vergabe-

verfahren durchgeführt werden sowie keine Dokumentation der Preisermittlung erfolgen.  

 

Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

Verpflichtungen aufgrund von EU-Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten (siehe Nummer 

4.1). 

 

4.3.3 

Schätzung der Auftragswerte 

Bei der Schätzung der Auftragswerte ist § 3 der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 

624) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung entsprechend 

anzuwenden. Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene 

Leistung auszugehen. 

Leistungen, die im Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Funktion einen einheitlichen Charak-

ter aufweisen, sind zusammenzufassen (funktionale Betrachtungsweise). Hierbei sind organisatorische, 

inhaltliche, wirtschaftliche sowie technische Zusammenhänge zu berücksichtigen. 

 

4.3.4 

Abwicklung per E-Mail 

Verhandlungsvergaben oder Freihändige Vergaben können bis zu einem Auftragswert von 25 000 Euro 

ohne Umsatzsteuer sowie in den Fällen des § 12 Absatz 3 Unterschwellenvergabeordnung per E-Mail 

abgewickelt werden. 

 

4.3.5 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben im Bereich der Gemeinden (GV) gilt: 
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Die Zuwendungsempfangenden im Bereich der Gemeinden haben bei der Vergabe von Aufträgen zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden Vergabe-

grundsätze zu beachten. 

 

4.4 

Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

 

4.4.1 

Die Ausgaben werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Rechnung und Dokumentation des Zah-

lungsflusses (zum Beispiel Kontoauszug, Quittung) nachgewiesen werden.  

Für vorsteuerabzugsfähige Zuwendungsempfangende: 

Die erstattungsfähige Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. 

 

4.4.2 

Die Zuwendungsempfangenden haben für die geförderten projektbezogenen Ausgaben eine geson-

derte Kostenstelle oder einen eigenen Kontenkreis einzurichten oder alle dem Projekt zugehörigen 

Belege mit einer von ihnen zu vergebenen Projektnummer zu versehen, so dass alle Einnahmen und 

Ausgaben, unterteilt nach Einnahme- und Ausgabeart, eindeutig dem Projekt zuzuordnen sind. Diese 

Unterlagen sind für eventuelle Überprüfungen vorzuhalten. 

 

4.4.3. 

Aus der Zuwendung dürfen bewegliche Gegenstände nur bis zu einem Anschaffungspreis von 800 

Euro (netto) angeschafft werden. Sie müssen für die Durchführung des Projektes notwendig und ihre 

Anschaffung wirtschaftlich sein. Für die Beurteilung der Förderfähigkeit ist stets der Anschaffungspreis 

für den jeweiligen Gegenstand maßgebend, unbeachtlich des prozentualen Einsatzes im Projekt. Die 

durch die Zuwendung erworbenen Gegenstände sind während des Projektzeitraumes an den Zuwen-

dungszweck gebunden. Nach Ende des Durchführungszeitraums ist die Zweckbindung aufgehoben. 

 

4.4.4 

Ausgaben für den Erwerb von Land und Immobilien sowie für die Bereitstellung von Infrastruktur sind 

nicht förderfähig.  

 
 
5 
Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 
 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, 

 
5.1 

wenn sie nach Antragsstellung weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 

Stellen beantragen oder von diesen erhalten oder wenn sie – gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten 

erhalten, 
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5.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen, 

 

5.3 

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-

chen ist, 

 

5.4 

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht mehr innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden zustehen,  

 

5.5 

ein Insolvenzverfahren über ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

 

 

6 
Nachweis der Verwendung 
 

6.1 

Verwendungsnachweis 

Spätestens drei Monate nach Ablauf des Durchführungszeitraums ist der Anspruch auf die erhaltene 

Zuwendung nachzuweisen. Soweit das Ende des Durchführungszeitraums in den Monat Dezember fällt, 

gilt der 28. Februar des Folgejahres als spätester Vorlagetermin. 

 

Zwischennachweis 

Für Projekte, deren Durchführungszeitraum über den 31.12. andauert, ist bis zum 31.01. des Folge-

jahres ein Zwischennachweis in der Form des Verwendungsnachweises vorzulegen. 

 

6.2 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 

6.3 

In dem Sachbericht sind die Umsetzung des Projektes sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzu-

stellen. 

 
6.4 

Der zahlenmäßige Nachweis ist durch das Begleitsystem ABBA-Online zu dokumentieren.  

 

6.4.1 

Die beleghafte Dokumentation des zahlenmäßigen Nachweises hat im folgenden Umfang zu erfolgen: 
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6.4.1.1 

Bei teilnehmerbasierten Zuwendungen (auf Grundlage von programmspezifischen Standardeinheits-

kosten): 

Die Anwesenheit der Teilnehmenden in dem Projekt beziehungsweise das Befinden des Auszubilden-

den in Ausbildung ist entsprechend dem beigefügten Teilnahmenachweis beziehungsweise Ausbil-

dungsnachweis zu erfassen. 

 

6.4.1.2 

Bei Zuwendungen für Personaleinsatz nach Funktionen (auf Grundlage von Standardeinheitskosten 

für Personaleinsatz nach Funktionen): 

 

6.4.1.2.1 

Mit Vorlage des Zwischen- und Verwendungsnachweis ist als Nachweis zur Projekttätigkeit die Erklä-

rung zur Projekttätigkeit vorzulegen. In der Erklärung zur Projekttätigkeit ist vom Zuwendungsempfan-

genden und von der/dem im Projekt direkt Beschäftigten zu erklären, in welchem Umfang der tatsäch-

liche Einsatz im Projekt in dem jeweiligen Jahr erfolgt ist. Sofern die/der Beschäftigte in mehreren 

Funktionen eingesetzt war, ist die Erklärung zur Projekttätigkeit für jede Funktion separat auszustellen.  

 

6.4.1.2.2 

Bei Personal, welches nicht den gesamten Monat im Projekt eingesetzt ist, ist die Pauschale nur antei-

lig förderfähig. Im zahlenmäßigen Nachweis ist vom Zuwendungsempfangenden eine Berechnung 

nach der Dreißigstel-Methode anteilig für die eingesetzten Tage vorzunehmen. Dabei ist jeder Monat 

unabhängig von seiner tatsächlichen Länge mit 30 Tagen anzusetzen. Der Anteil errechnet sich, in 

dem die eingesetzten Tage durch 30 Tage dividiert werden. 

 

6.4.1.3  

Bei Zuwendungen für Restkosten oder arbeitsplatzbezogene Ausgaben (auf Grundlage von Pau-

schalsätzen): 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben errechnen sich prozentual auf Grundlage der nachgewiesenen 

Stelleneinheiten für Personaleinsatz nach Funktionen beziehungsweise der nachgewiesenen Ausbil-

dungsplätze. Darüber hinaus sind für die Anerkennung von Restkosten oder arbeitsplatzbezogenen 

Ausgaben keine weiteren Belege vorzulegen. 

 

6.4.1.4 

Bei Zuwendungen für projektbezogene Ausgaben: 

 In der Belegliste sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt 

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit 

dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistun-
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gen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müs-

sen Tag, Empfänger/in, Einzahler/in, ggf. Art der Vergabe sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah-

lung ersichtlich sein.  

 Die Belege sind im Rahmen von Prüfungen vorzuhalten. Dabei müssen die Belege die im Geschäfts-

verkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungs-

empfangenden, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Ver-

wendungszweck. 

 Soweit der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-

steuergesetzes hat, dürfen nur Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

 

6.4.1.5 

Bei Finanzierungsbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement: 

Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunde hat durch die Vorlage von Stundenzetteln zu erfolgen. 

Die Stundenzettel sind auszudrucken, zu unterschreiben und jedem Begleitbogen beizufügen. 

 

6.4.1.6 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Überlassung von Personal durch Dritte: 

Soweit sich Dritte außerhalb des Finanzierungsplans durch die (unentgeltliche) Überlassung von Per-

sonal an dem geförderten Projekt beteiligen, hat der Nachweis der Arbeitsleistung durch die Vorlage 

von Stundenzetteln zu erfolgen. Die Stundenzettel sind jedem Begleitbogen beizufügen. 

 

6.4.1.7 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Arbeitslosengeld II-Leistungen (ALG II-Leistungen): 

Der Nachweis, dass von den Teilnehmenden entsprechende ALG II-Leistungen bezogen werden, ist 

vom Zuwendungsempfangenden durch Teilnehmendenlisten und Erklärung der Teilnehmenden zu be-

legen. 

 

6.4.1.8 

Die Unterschrift des Zuwendungsempfangenden beziehungsweise des Weiterleitungspartners kann 

auch von einer vertretungsberechtigten Person erfolgen, sofern ein Nachweis (in Kopie) über die 

Zeichnungsbefugnis vorgelegt wird. Der Nachweis über die Zeichnungsbefugnis kann zum Beispiel 

durch einen Auszug beziehungsweise einer Kopie des Handelsregisters oder Kopie des Schreibens 

über die interne Anweisung erbracht werden. Bei Kommunen wird auf einen Nachweis der Zeich-

nungsbefugnis verzichtet. 

 

6.4.2 

Neben der Übermittlung in ABBA-Online ist der Zwischen- beziehungsweise Verwendungsnachweis 

mit dem Begleitbogen, der Belegliste sowie den übrigen Dokumentationen und der entsprechenden 

subventionserheblichen Erklärung der Zuwendungsempfangenden rechtswirksam zu übermitteln. 

Hierbei kann die Schriftform gemäß § 3a VwVfG durch die elektronische Form ersetzt werden. 
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6.5 

Zu den Belegen gehören anspruchsbegründende Unterlagen, Erklärung zur Projekttätigkeit, Teilnah-

menachweise, Ausbildungsnachweise, Nachweis über die Zeichnungsbefugnis (ausgenommen sind 

Kommunen), Vergabeunterlagen, und Stundenzettel sowie sonstige Unterlagen, soweit sie nach dem 

Zuwendungsbescheid vorgeschrieben sind. 

 

Von den Zuwendungsempfangenden sind folgenden Belege im Original an die Bewilligungsbehörde zu 

übersenden: 

 Unterschriebene Erklärungen zur Projekttätigkeit 

 Unterschriebene Teilnahmenachweise 

 Unterschriebene Ausbildungsnachweise 

 Unterschriebene Beratungsprotokolle und ggf. Tagesprotokolle  

 Dokumente mit unterschriebenen subventionserheblichen Erklärungen  

 

Für alle anderen Belege ist die Übersendung einfacher Kopien als Nachweise zugelassen, sofern im 

Zuwendungsbescheid keine abweichende Regelung getroffen ist. Die Aufbewahrungspflicht des Zu-

wendungsempfangenden für die Belege bleibt hiervon unberührt. 

 

Damit sind alle Belege, die nicht im Original an die Bewilligungsbehörde übersandt werden müssen, in 

folgender Form vorzuhalten, auf Aufforderung den unter Nummer 7.2 genannten Stellen vorzulegen und 

von den Zuwendungsempfangenden aufzubewahren: 

 im Original in Papierform oder 

 als beglaubigte Kopien der Originale oder 

 als Papierausdrucke elektronischer Rechnungen, wobei grundsätzlich auch die Datei zur Übermitt-

lung (E-Mail) auszudrucken ist, oder 

 als Belege, die bei den Zuwendungsempfangenden als Dokumente auf Bild- und Datenträgern auf-

bewahrt werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren hat den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung zu 

entsprechen. 

 

Im Zwischen- und Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen An-

gaben richtig sind. 

 

6.6 

Bei Erfassung von Teilnehmendendaten 

Die Zuwendungsempfangenden haben Teilnehmendendaten mit den von der Bewilligungsbehörde zur 

Verfügung gestellten Erhebungsinstrumenten zu erfassen unddirekt von den Teilnehmenden abzufra-

gen. Die Erfassung der Teilnehmendendaten hat digital zu erfolgen. 

 

Die Erfassung der Teilnehmendenfragebögen hat für jeden Teilnehmenden zu drei Zeitpunkten zu er-

folgen: 
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 bei Eintritt in das Projekt, 

 direkt nach Austritt aus dem Projekt und, 

 6 Monate nach Austritt aus dem Projekt. 

 

Die Zuwendungsempfangenden haben sicherzustellen, dass die Teilnehmendenfragebögen vor dem 

Zeitpunkt des nächsten Mittelabrufs vollständig in das System ABBA-Online eingegeben sind.  

 

Im Falle unzureichender Erfassung von Teilnehmendendaten behält sich die Bewilligungsbehörde vor, 

die Zuwendung um einen Anteil zu kürzen. 

 

6.7 

Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, die für den kompletten Nachweis der Verwendung der 

Förderung notwendigen Belege bis zum 31.12.2036 aufzubewahren. 

 

6.8 

Dürfen Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, 

sind die von den empfangenden Stellen zu erbringenden Nachweise beizufügen beziehungsweise in 

den entsprechenden Dokumentationen kenntlich zu machen. 

 

6.9 

Ausgaben für das geförderte Projekt, die vor Beginn oder nach Ende des Durchführungszeitraums 

entstanden sind oder entstehen, sind nicht zuwendungsfähig. Sind im Durchführungszeitraum alle 

Leistungen erbracht worden und verzögert sich die Auszahlung der Zuwendung oder die Verausga-

bung der Zuwendung durch die Zuwendungsempfangenden auf den Zeitraum nach Ablauf des Durch-

führungszeitraums, so hat dies auf die Förderfähigkeit der Ausgaben keinen Einfluss, da die Zahlungs-

pflicht innerhalb des Durchführungszeitraums begründet wurde. 

 

 

7 
Prüfung der Verwendung 
 

7.1 

Die Bewilligungsbehörde sowie nach Nummer 7.2 benannte Stellen sind berechtigt, Bücher, Belege und 

sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Zwischen- 

beziehungsweise Verwendungsnachweis vorzulegen sind. Die Berechtigung erstreckt sich auch auf die 

Prüfung der Verwendung der Zuwendung beziehungsweise ordnungsgemäße Projektumsetzung durch 

Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen. Die Prüfung kann vor Ort erfolgen 

oder durch Beauftragte vorgenommen werden. Die Zuwendungsempfangenden halten die erforderli-

chen Unterlagen bereit und erteilen die notwendigen Auskünfte. 
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Sofern Belege ganz oder teilweise auf zulässigen Datenträgern vorgehalten werden (Nummer 6.5), ist 

bei einer Prüfung Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektronischen Datenbestände zu gewäh-

ren. Die Zuwendungsempfangenden haben zu gewährleisten, dass die gespeicherten Unterlagen sowie 

die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen lesbar gemacht werden und die dafür er-

forderlichen Daten, Programme, Maschinenzeiten und Hilfsmittel (zum Beispiel Personal, Bildschirme, 

Lesegeräte) bereitgestellt werden. Auf Anforderung der unter Nummer 7.2 benannten Stellen sind die 

elektronischen Daten maschinell auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und Aufzeich-

nungen in lesbarer Form oder auf allgemein üblichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

 

Im Falle der Weiterleitung der Zuwendung ist sicherzustellen, dass die vorstehenden Rechte auch durch 

die empfangenden Stellen (Weiterleitungsempfangende) schriftlich eingeräumt werden. 

 

7.2 

Der Europäische Rechnungshof, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, die Finanzkontrolle der 

Europäischen Kommission, die Prüfbehörde für den ESF NRW, die Bewilligungsbehörden, das für Ar-

beit zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Innenrevision) und die Vertreter des Zu-

wendungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind berechtigt, Prüfungen vorzunehmen. Die Zuwen-

dungsempfangenden haben den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht zu gewähren und die 

Beantwortung von Fragen durch Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person zu ermög-

lichen. 

 

7.3 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, für wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der 

Evaluierung Informationen über das geförderte Projekt zur Verfügung zu stellen, sofern datenschutz-

rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen.  

 

7.4 

Für Vor-Ort-Überprüfungen sind auf Anforderung schriftliche Ausführungen zur konkreten Einhaltung 

der folgenden Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) während der 

Umsetzung des Projekts zu machen: 

 Nichtdiskriminierung (Artikel 21 GRC) 

 Gleichheit von Frauen und Männern (Artikel 23 GRC) 

 Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26 GRC) 

 Umweltschutz (Artikel 37 GRC) 

 Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 GRC) 

 
 
8 
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

8.1 
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Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-

fahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

 

8.2 

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 

 

8.2.1 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

 

8.2.2 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

8.2.3 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

 

8.3 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit Zuwendungs-

empfangende 

 

8.3.1 

ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwenden, 

 

8.3.2 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllen, sowie Mitteilungspflichten (Nummer 

5) nicht rechtzeitig nachkommen. 

 

8.4 

Der Erstattungsanspruch ist gemäß § 49a Absatz 3 VwVfG NRW zu verzinsen. 

 

8.5 

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder wider-

rufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 

Zinsen gemäß § 49a Absatz 3 VwVfG NRW verlangt werden. Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung 

in Anspruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene 

eigene oder sonstige Mittel der Zuwendungsempfangenden anteilig oder vorrangig einzusetzen sind.  

 

9 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Die Zuwendungsempfangenden haben bei jeder Form der Darstellung eines aus Mitteln des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds - ESF sowie Fonds für 

einen gerechten Übergang - JTF) finanzierten Projektes an herausgehobener Stelle auf die Förderung 

hinzuweisen.  

 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

 Information an die Projektbeteiligten (zum Beispiel Teilnehmende, Unternehmen und deren Beschäf-

tigte) über die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union, 

 Aufnahme von Hinweisen auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und  der 

Europäischen Union in Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 

 Hinweise auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen 

Union im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Zuwendungsempfangenden (zum Beispiel bei allen 

bereitgestellten Informations- und Publizitätsmaßnahmen wie Berichten, Veröffentlichungen, Pres-

semitteilungen, Print- und Internetveröffentlichungen), 

 Einstellung einer kurzen Beschreibung des Projektes auf der Web- und Social-Media-Seite des Zu-

wendungsempfangenden, soweit solche existieren. Die Beschreibung muss im Verhältnis zu dem 

Umfang der Förderung stehen und auf die Ziele und Ergebnisse des Projektes eingehen sowie die 

finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nordrhein-Westfalen her-

vorheben, 

 Bei den Projekten ist öffentlich einsehbar (zum Beispiel im Eingangsbereich) mindestens ein Poster 

in DIN A3 – als Druck oder als gleichwertiger elektronischer Bildschirm – mit Informationen zum 

Projekt unter Hervorhebung der Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nord-

rhein-Westfalen zu platzieren. 

 Dokumentation der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise. 

 

Bei der Verwendung von Standard-Formulierungen und Emblemen/Logos ist grundsätzlich Nachfol-

gendes zu beachten: 

 Embleme / Logos 

Bei jeder der o.g. Maßnahmen sind die vom MAGS vorgegebenen Embleme / Emblemkombination 

zu verwenden und dürfen nicht verändert werden. 

Sofern weitere Embleme / Logos verwendet werden, sind alle Embleme / Logos gleichberechtigt 

hinsichtlich Anordnung und Größe anzubringen. Die Embleme / Logos sowie Vorgaben zur Ver-

wendung sind im Internet unter www.mags.nrw zu finden.  

 Die für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwendende Standardformulierung lautet: 

„Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union.“ 
 

Im Falle unzureichender Öffentlichkeitsarbeit behält sich die Bewilligungsbehörde vor, die Zuwendung 

um einen Anteil zu kürzen. 
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10 
Sonstige Regelungen 
 

10.1 

Es wird darauf hingewiesen, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass die 

Förderung auch in künftigen Haushaltsjahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendungen im Rahmen der 

Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Dieses Finanzrisiko, muss 

von den Zuwendungsempfangenden insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung von 

Verträgen (zum Beispiel für Mietobjekte oder für Personal) berücksichtigt werden. 

 

10.2 

Soweit nach dem Zeitpunkt der Bewilligung von der EU weitere Auflagen hinsichtlich der Begleitung, 

Bewertung, Berichterstattung und Prüfung beschlossen werden, kann dieser Bescheid nachträglich ent-

sprechend ergänzt werden. 
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Anlage 4 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027     
Postleitzahlenverzeichnis zur JTF-Gebietskulisse    (Stand: 01.03.2024) 

 
PLZ Gemeinde Kreis Regierungsbezirk 

41061 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41063 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41065 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41066 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41068 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41069 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41169 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41179 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41189 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41199 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41236 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41238 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41239 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 
41539 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41540 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41541 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41542 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41515 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41516 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41517 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41199 Jüchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41363 Jüchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41564 Kaarst Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41352 Korschenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
40667 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
40668 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
40670 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41460 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41462 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41464 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41466 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41468 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41469 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41470 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41472 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
41569 Rommerskirchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 
52062 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52064 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52066 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52068 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52070 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52072 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52074 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52076 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52078 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52080 Aachen Städteregion Aachen Köln 
52477 Alsdorf Städteregion Aachen Köln 
52499 Baesweiler Städteregion Aachen Köln 
52249 Eschweiler Städteregion Aachen Köln 
52134 Herzogenrath Städteregion Aachen Köln 
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52156 Monschau Städteregion Aachen Köln 
52159 Roetgen Städteregion Aachen Köln 
52152 Simmerath Städteregion Aachen Köln 
52222 Stolberg (Rhld.) Städteregion Aachen Köln 
52223 Stolberg (Rhld.) Städteregion Aachen Köln 
52224 Stolberg (Rhld.) Städteregion Aachen Köln 
52146 Würselen Städteregion Aachen Köln 
52457 Aldenhoven Düren Köln 
52349 Düren Düren Köln 
52351 Düren Düren Köln 
52353 Düren Düren Köln 
52355 Düren Düren Köln 
52396 Heimbach Düren Köln 
52393 Hürtgenwald Düren Köln 
52459 Inden Düren Köln 
52428 Jülich Düren Köln 
52372 Kreuzau Düren Köln 
52379 Langerwehe Düren Köln 
52441 Linnich Düren Köln 
52399 Merzenich Düren Köln 
52385 Nideggen Düren Köln 
52382 Niederzier Düren Köln 
52388 Nörvenich Düren Köln 
52445 Titz Düren Köln 
52391 Vettweiß Düren Köln 
50181 Bedburg Rhein-Erft-Kreis Köln 
50126 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 
50127 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 
50129 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 
50321 Brühl Rhein-Erft-Kreis Köln 
50189 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Köln 
50374 Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Köln 
50226 Frechen Rhein-Erft-Kreis Köln 
50354 Hürth Rhein-Erft-Kreis Köln 
50169 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 
50170 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 
50171 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 
50259 Pulheim Rhein-Erft-Kreis Köln 
50389 Wesseling Rhein-Erft-Kreis Köln 
41812 Erkelenz Heinsberg Köln 
52538 Gangelt Heinsberg Köln 
52511 Geilenkirchen Heinsberg Köln 
52525 Heinsberg Heinsberg Köln 
41836 Hückelhoven Heinsberg Köln 
52538 Selfkant Heinsberg Köln 
52531 Übach-Palenberg Heinsberg Köln 
52525 Waldfeucht Heinsberg Köln 
41849 Wassenberg Heinsberg Köln 
41844 Wegberg Heinsberg Köln 
46236 Bottrop Bottrop Münster 
46238 Bottrop Bottrop Münster 
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46240 Bottrop Bottrop Münster 
46242 Bottrop Bottrop Münster 
46244 Bottrop Bottrop Münster 
46282 Dorsten Recklinghausen Münster 
46284 Dorsten Recklinghausen Münster 
46286 Dorsten Recklinghausen Münster 
45964 Gladbeck Recklinghausen Münster 
45966 Gladbeck Recklinghausen Münster 
45968 Gladbeck Recklinghausen Münster 
45768 Marl Recklinghausen Münster 
45770 Marl Recklinghausen Münster 
45772 Marl Recklinghausen Münster 

 

– MBl. NRW. 2024 S. 366
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 II.

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Hinweis über die Bekanntmachung der 
 Haushaltssatzung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen  für das Haushaltsjahr 2024

Bekanntmachung der
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Vom 27. Februar 2024

Die Haushaltssatzung der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) für das Haushaltsjahr 
2024 ist im Internet unter https://gpanrw.de/aktuelles öf-
fentlich bekannt gemacht worden.

Herne, den 27. Februar 2024

Der Präsident der gpaNRW

Michael  E s k e n

– MBl. NRW. 2024 S. 392

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
der Vereinigten Mexikanischen Staaten 

in Düsseldorf
Bekanntmachung 

des Ministerpräsidenten 
M 4 - 02.51/1-06

Vom 4. März 2024

Das Herrn Werner Matthias Dornscheidt erteilte Exe-
quatur als Honorarkonsul der Vereinigten Mexikanischen 
Staaten in Düsseldorf mit dem Konsularbezirk Land 
Nordrhein-Westfalen ist mit Ablauf des 9. Januar 2024 
erloschen. 

Die honorarkonsularische Vertretung der Vereinigten Me-
xikanischen Staaten in Düsseldorf ist somit geschlossen. 

– MBl. NRW. 2024 S. 392

 III.

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Darlegung des öffentlichen Bedarfs im Sinne von 
§ 3 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen in 

Verbindung mit § 2 der Landarztverordnung 
Bekanntmachung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Vom 21. Februar 2024 

Nach § 2 der Landarztverordnung vom 21. Februar 2019 
(GV. NRW. S.  122) ist der besondere öffentliche Bedarf 
gemäß §  3 des Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 802) durch das für 
Gesundheit zuständige Ministerium festzustellen und im 
Ministerialblatt bekannt zu geben. Grundlage hierfür 
bildet eine jährliche Prognoseberechnung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungen der Einwohner- und Arztzahlen und der je-
weiligen hausärztlichen Altersstruktur. Die aktuelle Pro-
gnoseberechnung der Kassenärztlichen Vereinigungen 
Nordrhein und Westfalen-Lippe ist im Internet unter 

https://www.mags.nrw/system/fi les/media/document/fi le/
prognose_landarztquote_nrw.pdf

öffentlich bekannt gemacht worden. Daraus ergibt sich 
ein dringender Handlungsbedarf, da ohne Gegenmaß-
nahmen mit einem erheblichen Rückgang des hausärztli-
chen Versorgungsangebots zu rechnen ist und ländliche 
und strukturschwache Gebiete davon erkennbar beson-
ders betroffen sein werden. Auf dieser Grundlage wird 
hiermit der besondere öffentliche Bedarf gemäß § 3 des 
Landarztgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung 
mit § 2 der Landarztverordnung festgestellt.

Düsseldorf, den 21. Februar 2024

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Karl-Josef  L a u m a n n

– MBl. NRW. 2024 S. 392
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